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Diese Bebauungsplanänderung ändert innerhalb ihres Geltungsbereichs die Festsetzungen 

des Bebauungsplans „Leitenweg-West“ i.d.F. vom 23.05.2012, die Planzeichnung wird in-

nerhalb des Geltungsbereichs ersetzt. Die sonstigen textlichen Festsetzungen und Hinweise 

des rechtsverbindlichen Bebauungsplans gelten im Übrigen weiter. 

 

Hinweis: Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher gültigen Fassung sind gekennzeichnet: Unveränderte 

Festsetzungen sind in grauer Schrift, Ergänzungen/ Änderungen in schwarzer Schrift gesetzt, auf entfallene Stel-

len wird durch [Streichung] hingewiesen. Formelle Hinweise sind in [eckigen Klammern] gesetzt. Differenzierun-

gen in der Textfarbe, gestrichene Textteile und Hinweise in eckigen Klammern sind nicht inhaltlicher Bestandteil 

dieser Fassung, sondern dienen lediglich als unverbindliche Orientierungshilfe. 

A Festsetzungen durch Text 

1 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Das Baugebiet wird als „allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 

festgesetzt. Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig. 

1.2 entfällt.  

[Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO 

sind auf dem gesamten Grundstück, ausgenommen innerhalb der festgesetzten 

Vorgartengrüns und der privaten Grünflächen zulässig.] 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO) 

2.1 Im WA 1 wird für unterirdische Gebäudeteile eine zusätzliche Grundfläche von 60 % 

der zulässigen Grundfläche gem. Festsetzung B 2.3 festgesetzt.  

[In den Bauräumen ist die höchstzulässige überbaubare Grundfläche GR für das 

Hauptgebäude durch Zahlenangaben festgesetzt. Diese bezieht sich in Abweichung 

zu § 19 Abs. 4 BauNVO auf die überbaubare Grundfläche der Hauptgebäude ohne 

den Einbezug von Auskragungen über die Hauptgebäudekanten hinaus.] 

2.2 Frei auskragende Dachüberstände der Hauptdachflächen sind in den Bauanträgen 

der Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 

30 % überschreiten.   

Für Vordächer, Balkone und Terrassen inkl. Terrassenüberdachung wird eine 

zusätzliche Grundfläche von 20 % der zulässigen Grundfläche gem. Festsetzung 

B 2.3 festgesetzt.   

Für Dachüberstände wird eine zusätzliche Grundfläche von 30 % der zulässigen 

Grundfläche gem. Festsetzung B 2.3 festgesetzt.  

Terrassen inkl. Terrassenüberdachung sind im WA 1 auch im Bereich der 

überbaubaren Grundstücksflächen gem. Festsetzung B3.3.2 zulässig. Die Tiefe von 

Terrassen inkl. Terrassenüberdachung ist dabei auf maximal 3,0 m begrenzt. 
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Diese Bebauungsplanänderung ändert innerhalb ihres Geltungsbereichs die Festsetzungen 

des Bebauungsplans „Leitenweg-West“ i.d.F. vom 23.05.2012, die Planzeichnung wird in-

nerhalb des Geltungsbereichs ersetzt. Die sonstigen textlichen Festsetzungen und Hinweise 

des rechtsverbindlichen Bebauungsplans gelten im Übrigen weiter. 

 

Hinweis: Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher gültigen Fassung sind gekennzeichnet: Unveränderte 

Festsetzungen sind in grauer Schrift, Ergänzungen/ Änderungen in schwarzer Schrift gesetzt, auf entfallene Stel-

len wird durch [Streichung] hingewiesen. Formelle Hinweise sind in [eckigen Klammern] gesetzt. Differenzierun-

gen in der Textfarbe, gestrichene Textteile und Hinweise in eckigen Klammern sind nicht inhaltlicher Bestandteil 

dieser Fassung, sondern dienen lediglich als unverbindliche Orientierungshilfe. 

A Festsetzungen durch Text 

1 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Das Baugebiet wird als „allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 

festgesetzt. Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig. 

1.2 entfällt.  

[Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO 

sind auf dem gesamten Grundstück, ausgenommen innerhalb der festgesetzten 

Vorgartengrüns und der privaten Grünflächen zulässig.] 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO) 

2.1 Im WA 1 wird für unterirdische Gebäudeteile eine zusätzliche Grundfläche von 60 % 

der zulässigen Grundfläche gem. Festsetzung B 2.3 festgesetzt.  

[In den Bauräumen ist die höchstzulässige überbaubare Grundfläche GR für das 

Hauptgebäude durch Zahlenangaben festgesetzt. Diese bezieht sich in Abweichung 

zu § 19 Abs. 4 BauNVO auf die überbaubare Grundfläche der Hauptgebäude ohne 

den Einbezug von Auskragungen über die Hauptgebäudekanten hinaus.] 

2.2 Frei auskragende Dachüberstände der Hauptdachflächen sind in den Bauanträgen 

der Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 

30 % überschreiten.   

Für Vordächer, Balkone und Terrassen inkl. Terrassenüberdachung wird eine 

zusätzliche Grundfläche von 20 % der zulässigen Grundfläche gem. Festsetzung 

B 2.3 festgesetzt.   

Für Dachüberstände wird eine zusätzliche Grundfläche von 30 % der zulässigen 

Grundfläche gem. Festsetzung B 2.3 festgesetzt.  

Terrassen inkl. Terrassenüberdachung sind im WA 1 auch im Bereich der 

überbaubaren Grundstücksflächen gem. Festsetzung B3.3.2 zulässig. Die Tiefe von 

Terrassen inkl. Terrassenüberdachung ist dabei auf maximal 3,0 m begrenzt. 
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2.3 entfällt  

Nicht allseits umschlossene frei auskragende Bauteile, gedeckte oder ungedeckte 

Bauteile – z.B. Balkone – im Ober- oder Dachgeschoss sind in den Bauanträgen der 

Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 15 % 

überschreiten.  

2.4 entfällt  

[Terassen in der Erdgeschossebene oder darunter sind in den Bauanträgen der 

Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 20 % 

überschreiten.] 

2.5 entfällt  

[Bauteile die mit Säulen oder Stützen aufgeständert, sind in die Berechnung der GR 

für das Hauptgebäude einzurechnen und können nicht mit der Überschreitung 

verrechnet werden.] 

2.6 Die zulässige Grundfläche GR darf durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO 

(Garagen, Carports, Stellplätze und ihre Zufahrten) überschritten werden.   

Die festgesetzte Grundfläche gem. Festsetzungen B 2.3 inkl. A 2.1 und A 2.2 Satz 1 

kann durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO genannten Anlagen um 

60 % überschritten werden, im WA 1 um bis zu 85 % und im WA 5 um bis zu 110 %. 

2.6.1 entfällt [Im Wohngebiet WA1 um 80 %] 

2.6.2 entfällt [In den Wohngebieten WA 2+3 um 60 %] 

2.6.3 entfällt  

[Unterirdische Garagen sind ohne Anrechung auf die GR in dem dafür vorgesehen 

Bauraum zulässig.] 

2.7 Nebenanlagen für Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Telefon und die 

Abwasserbeseitigung nach § 14 BauNVO sind zugelassen, auch wenn dafür keine 

besonderen Flächen ausgewiesen sind. Versorgungsleitungen des Nieder- und 

Mittelspannungsnetzes sind unterirdisch zu führen. 

3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 

3.1 Je Wohngebäude sind max. 2 Wohnungen zulässig, im WA 1 max. 1 Wohnung.  

Als Wohngbäude zählen Einzelhäuser und Doppelhaushälften. 

4 Bauweise § 9 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB und §§ 22 BauNVO 

4.1 Es wird die offene Bauweise festgesetzt. 

4.2 Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser. Im WA 1 sind nur Einzelhäuser 

zulässig. 

4.3 entfällt 

[Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.] 
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gen in der Textfarbe, gestrichene Textteile und Hinweise in eckigen Klammern sind nicht inhaltlicher Bestandteil 

dieser Fassung, sondern dienen lediglich als unverbindliche Orientierungshilfe. 

A Festsetzungen durch Text 

1 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Das Baugebiet wird als „allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 

festgesetzt. Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig. 

1.2 entfällt.  

[Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO 

sind auf dem gesamten Grundstück, ausgenommen innerhalb der festgesetzten 

Vorgartengrüns und der privaten Grünflächen zulässig.] 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO) 

2.1 Im WA 1 wird für unterirdische Gebäudeteile eine zusätzliche Grundfläche von 60 % 

der zulässigen Grundfläche gem. Festsetzung B 2.3 festgesetzt.  

[In den Bauräumen ist die höchstzulässige überbaubare Grundfläche GR für das 

Hauptgebäude durch Zahlenangaben festgesetzt. Diese bezieht sich in Abweichung 

zu § 19 Abs. 4 BauNVO auf die überbaubare Grundfläche der Hauptgebäude ohne 

den Einbezug von Auskragungen über die Hauptgebäudekanten hinaus.] 

2.2 Frei auskragende Dachüberstände der Hauptdachflächen sind in den Bauanträgen 

der Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 

30 % überschreiten.   

Für Vordächer, Balkone und Terrassen inkl. Terrassenüberdachung wird eine 

zusätzliche Grundfläche von 20 % der zulässigen Grundfläche gem. Festsetzung 

B 2.3 festgesetzt.   

Für Dachüberstände wird eine zusätzliche Grundfläche von 30 % der zulässigen 

Grundfläche gem. Festsetzung B 2.3 festgesetzt.  

Terrassen inkl. Terrassenüberdachung sind im WA 1 auch im Bereich der 

überbaubaren Grundstücksflächen gem. Festsetzung B3.3.2 zulässig. Die Tiefe von 

Terrassen inkl. Terrassenüberdachung ist dabei auf maximal 3,0 m begrenzt. 
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5 Bauliche Gestaltung von Wohngebäuden, Garagen und Nebengebäu-

den 

5.1 Geländeveränderung: 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind als Terrassierung entsprechend dem 

natürlichen Gefälle zulässig, wie auch Maßnahmen zur Rückhaltung von 

Regenwasser.  

Hangseitige Abgrabungen sind bis maximal 50 cm 1,0 m unter den jeweils 

festgesetzten fertigen Fußboden-Oberkanten Höhenkoten gem. Festsetzung B 3.5 

zulässig.  

Einzelne Terrassierungen dürfen einen Höhenunterschied von maximal 1 m 

ausbilden. 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. Diese sind durch eine 

Mauerbegrünung (Kletterpflanzen oder Vorpflanzung) zu begrünen – je ange-

fangene 5 laufende Meter ist mindestens eine Pflanze vorzusehen.  

Stützmauern sind aus Naturstein oder Holz herzustellen.  

Untergeschoße als Vollgeschoße sind nicht zulässig.  

Die bestehenden Geländehöhen an den Grenzen des Geltungsbereichs und zu den 

Nachbargrundstücken sind beizubehalten. 

5.2 Hausformen 

5.2.1 Hausformen sind auf rechteckigen Grundriss zu planen. Das Verhältnis Giebelbreite 

zu Giebellänge muss mind. 1 : 1,2 betragen. 

5.2.2 entfällt  

[Die max. Aussenwandhöhen sind in der Planzeichnung festgesetzt. Die 

Wandhöhen sind von der festgesetzten Grundkote des Fertigfußbodens (FFB) des 

jeweiligen Bauraums (In m ÜNN) bis zum fiktiven Schnittpunkt von Außenwand mit 

der Oberfläche der Dachaut zu bemessen.] 

5.2.3 Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.  

[Haustypen: 

 

WA 1: s. Systemschnitt unter E  

Festgesezte Aussenwandhöhe: 4,6 m, traufseitige DN 18-26° EG + Dach  

 

WA 2: s. Systemschnitt unter E  

Festgesetzte Aussenwandhöhe: 4,6 m, traufseitige DN 18 -35 °EG + Dach  

 

WA 3: s. Systemschnitt unter E  

Festgesetzte Aussenwandhöhe: 5,5 m, traufseitige DN 18  - 26 °  

II Vollgeschoße, wobei das zweite Vollgeschoss das Dach darstellt] 

5.3 Dachform, Dachneigung, Dachausbildung 

5.3.0 Für die einzelnen Gebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 18 bis 

26° zulässig, im WA 2 ist eine Dachneigung von 18 bis 35° zulässig. 

5.3.1 Zur Belichtung über Dachbereiche sind Firstverglasungen zulässig. 
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2.3 entfällt  

Nicht allseits umschlossene frei auskragende Bauteile, gedeckte oder ungedeckte 

Bauteile – z.B. Balkone – im Ober- oder Dachgeschoss sind in den Bauanträgen der 

Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 15 % 

überschreiten.  

2.4 entfällt  

[Terassen in der Erdgeschossebene oder darunter sind in den Bauanträgen der 

Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 20 % 

überschreiten.] 

2.5 entfällt  

[Bauteile die mit Säulen oder Stützen aufgeständert, sind in die Berechnung der GR 

für das Hauptgebäude einzurechnen und können nicht mit der Überschreitung 

verrechnet werden.] 

2.6 Die zulässige Grundfläche GR darf durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO 

(Garagen, Carports, Stellplätze und ihre Zufahrten) überschritten werden.   

Die festgesetzte Grundfläche gem. Festsetzungen B 2.3 inkl. A 2.1 und A 2.2 Satz 1 

kann durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO genannten Anlagen um 

60 % überschritten werden, im WA 1 um bis zu 85 % und im WA 5 um bis zu 110 %. 

2.6.1 entfällt [Im Wohngebiet WA1 um 80 %] 

2.6.2 entfällt [In den Wohngebieten WA 2+3 um 60 %] 

2.6.3 entfällt  

[Unterirdische Garagen sind ohne Anrechung auf die GR in dem dafür vorgesehen 

Bauraum zulässig.] 

2.7 Nebenanlagen für Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Telefon und die 

Abwasserbeseitigung nach § 14 BauNVO sind zugelassen, auch wenn dafür keine 

besonderen Flächen ausgewiesen sind. Versorgungsleitungen des Nieder- und 

Mittelspannungsnetzes sind unterirdisch zu führen. 

3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 

3.1 Je Wohngebäude sind max. 2 Wohnungen zulässig, im WA 1 max. 1 Wohnung.  

Als Wohngbäude zählen Einzelhäuser und Doppelhaushälften. 

4 Bauweise § 9 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB und §§ 22 BauNVO 

4.1 Es wird die offene Bauweise festgesetzt. 

4.2 Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser. Im WA 1 sind nur Einzelhäuser 

zulässig. 

4.3 entfällt 

[Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.] 
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Diese Bebauungsplanänderung ändert innerhalb ihres Geltungsbereichs die Festsetzungen 

des Bebauungsplans „Leitenweg-West“ i.d.F. vom 23.05.2012, die Planzeichnung wird in-

nerhalb des Geltungsbereichs ersetzt. Die sonstigen textlichen Festsetzungen und Hinweise 

des rechtsverbindlichen Bebauungsplans gelten im Übrigen weiter. 

 

Hinweis: Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher gültigen Fassung sind gekennzeichnet: Unveränderte 

Festsetzungen sind in grauer Schrift, Ergänzungen/ Änderungen in schwarzer Schrift gesetzt, auf entfallene Stel-

len wird durch [Streichung] hingewiesen. Formelle Hinweise sind in [eckigen Klammern] gesetzt. Differenzierun-

gen in der Textfarbe, gestrichene Textteile und Hinweise in eckigen Klammern sind nicht inhaltlicher Bestandteil 

dieser Fassung, sondern dienen lediglich als unverbindliche Orientierungshilfe. 

A Festsetzungen durch Text 

1 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Das Baugebiet wird als „allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 

festgesetzt. Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig. 

1.2 entfällt.  

[Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO 

sind auf dem gesamten Grundstück, ausgenommen innerhalb der festgesetzten 

Vorgartengrüns und der privaten Grünflächen zulässig.] 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO) 

2.1 Im WA 1 wird für unterirdische Gebäudeteile eine zusätzliche Grundfläche von 60 % 

der zulässigen Grundfläche gem. Festsetzung B 2.3 festgesetzt.  

[In den Bauräumen ist die höchstzulässige überbaubare Grundfläche GR für das 

Hauptgebäude durch Zahlenangaben festgesetzt. Diese bezieht sich in Abweichung 

zu § 19 Abs. 4 BauNVO auf die überbaubare Grundfläche der Hauptgebäude ohne 

den Einbezug von Auskragungen über die Hauptgebäudekanten hinaus.] 

2.2 Frei auskragende Dachüberstände der Hauptdachflächen sind in den Bauanträgen 

der Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 

30 % überschreiten.   

Für Vordächer, Balkone und Terrassen inkl. Terrassenüberdachung wird eine 

zusätzliche Grundfläche von 20 % der zulässigen Grundfläche gem. Festsetzung 

B 2.3 festgesetzt.   

Für Dachüberstände wird eine zusätzliche Grundfläche von 30 % der zulässigen 

Grundfläche gem. Festsetzung B 2.3 festgesetzt.  

Terrassen inkl. Terrassenüberdachung sind im WA 1 auch im Bereich der 

überbaubaren Grundstücksflächen gem. Festsetzung B3.3.2 zulässig. Die Tiefe von 

Terrassen inkl. Terrassenüberdachung ist dabei auf maximal 3,0 m begrenzt. 
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5 Bauliche Gestaltung von Wohngebäuden, Garagen und Nebengebäu-

den 

5.1 Geländeveränderung: 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind als Terrassierung entsprechend dem 

natürlichen Gefälle zulässig, wie auch Maßnahmen zur Rückhaltung von 

Regenwasser.  

Hangseitige Abgrabungen sind bis maximal 50 cm 1,0 m unter den jeweils 

festgesetzten fertigen Fußboden-Oberkanten Höhenkoten gem. Festsetzung B 3.5 

zulässig.  

Einzelne Terrassierungen dürfen einen Höhenunterschied von maximal 1 m 

ausbilden. 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. Diese sind durch eine 

Mauerbegrünung (Kletterpflanzen oder Vorpflanzung) zu begrünen – je ange-

fangene 5 laufende Meter ist mindestens eine Pflanze vorzusehen.  

Stützmauern sind aus Naturstein oder Holz herzustellen.  

Untergeschoße als Vollgeschoße sind nicht zulässig.  

Die bestehenden Geländehöhen an den Grenzen des Geltungsbereichs und zu den 

Nachbargrundstücken sind beizubehalten. 

5.2 Hausformen 

5.2.1 Hausformen sind auf rechteckigen Grundriss zu planen. Das Verhältnis Giebelbreite 

zu Giebellänge muss mind. 1 : 1,2 betragen. 

5.2.2 entfällt  

[Die max. Aussenwandhöhen sind in der Planzeichnung festgesetzt. Die 

Wandhöhen sind von der festgesetzten Grundkote des Fertigfußbodens (FFB) des 

jeweiligen Bauraums (In m ÜNN) bis zum fiktiven Schnittpunkt von Außenwand mit 

der Oberfläche der Dachaut zu bemessen.] 

5.2.3 Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.  

[Haustypen: 

 

WA 1: s. Systemschnitt unter E  

Festgesezte Aussenwandhöhe: 4,6 m, traufseitige DN 18-26° EG + Dach  

 

WA 2: s. Systemschnitt unter E  

Festgesetzte Aussenwandhöhe: 4,6 m, traufseitige DN 18 -35 °EG + Dach  

 

WA 3: s. Systemschnitt unter E  

Festgesetzte Aussenwandhöhe: 5,5 m, traufseitige DN 18  - 26 °  

II Vollgeschoße, wobei das zweite Vollgeschoss das Dach darstellt] 

5.3 Dachform, Dachneigung, Dachausbildung 

5.3.0 Für die einzelnen Gebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 18 bis 

26° zulässig, im WA 2 ist eine Dachneigung von 18 bis 35° zulässig. 

5.3.1 Zur Belichtung über Dachbereiche sind Firstverglasungen zulässig. 
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5.3.2 Gauben Dachaufbauten (i.S. von Gauben sowie Zwerch- bzw. Quergiebel) sowie 

Wiederkehren sind nur in WA 2 bei DN 32 - 35°des Hauptdaches nur in WA 2, 

WA 3, WA 4 und WA 5 ab einer Dachneigung von 26° zulässig.  

Je Gebäudeseite sind entweder Dachaufbauten oder eine Wiederkehr zulässig. 

5.3.3 Der First der Gaube von Dachaufbauten muss mind. 0,50 m unter dem First des 

Hauptdaches angeordnet sein. Die Gauben Dachaufbauten müssen einen 

Mindestabstand untereinander von der einfachen Gaubenb Breite der 

Dachaufbauten und einen Abstand zur Giebelaußenwand von mind. 2,5 m haben. 

Sie dürfen in der Addition nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge einnehmen. Beim 

Bau mehrerer Gauben Dachaufbauten sind diese auf einer Höhe, in gleicher Größe 

und Gestaltung sowie in gleichem Abstand untereinander zu errichten. 

5.3.4 Negative Dacheinschnitte sind unzulässig. 

5.3.5 Als Dacheindeckung sind nur nicht reflektierende und nicht glänzende Materialien 

zugelassen. 

5.3.6 Der First von Wiederkehren muss mind. 0,50 m unter dem First des Hauptdaches 

angeordnet sein. Wiederkehren müssen einen Abstand zur Giebelaußend von mind. 

2,5 m haben. Wiederkehren dürfen nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge 

einnehmen.  

Die Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung von Wiederkehren sind der des 

Hauptdaches anzugleichen. 

5.3.7 Die tatsächliche Wandhöhe darf für Zwerch- bzw. Quergiebel und Wiederkehren um 

max. 0,6 m überschritten werden. 

5.4 Fassade: 

Doppelhaushälften sind bezüglich Höhe und Dachneigung einheitlich zu gestalten. 

5.5 Kabelverteiler und Anschlussschränke im Straßen- und Gehwegbereich sind 

vorderfrontbündig in die Einfriedungen zu integrieren und auf den Baugrundstücken 

zu situieren. 

6 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

6.1 entfällt  

[Für jede Wohneinheit sind Carport, Stellplätze in Garagen oder als freiliegende 

Stellplätze nach Maßgabe der Stellplatzsatzung der Gemeinde Schondorf am 

Ammersee auszuweisen.] 

6.2 Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplätze sind nach Maßgabe Art. 6 Abs. 9 

BayBo auf den Baugrundstücken auch außerhalb der Baugrenzen, nicht jedoch im 

festgesetzten Vorgartengrün und den privaten Grünflächen, zulässig.  

Im Bereich des WA 1 sind Garagen inkl. Carports und Stellplätze nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen gem. Festsetzung B3.3.1 und B3.3.2 zulässig. 
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2.3 entfällt  

Nicht allseits umschlossene frei auskragende Bauteile, gedeckte oder ungedeckte 

Bauteile – z.B. Balkone – im Ober- oder Dachgeschoss sind in den Bauanträgen der 

Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 15 % 

überschreiten.  

2.4 entfällt  

[Terassen in der Erdgeschossebene oder darunter sind in den Bauanträgen der 

Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 20 % 

überschreiten.] 

2.5 entfällt  

[Bauteile die mit Säulen oder Stützen aufgeständert, sind in die Berechnung der GR 

für das Hauptgebäude einzurechnen und können nicht mit der Überschreitung 

verrechnet werden.] 

2.6 Die zulässige Grundfläche GR darf durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO 

(Garagen, Carports, Stellplätze und ihre Zufahrten) überschritten werden.   

Die festgesetzte Grundfläche gem. Festsetzungen B 2.3 inkl. A 2.1 und A 2.2 Satz 1 

kann durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO genannten Anlagen um 

60 % überschritten werden, im WA 1 um bis zu 85 % und im WA 5 um bis zu 110 %. 

2.6.1 entfällt [Im Wohngebiet WA1 um 80 %] 

2.6.2 entfällt [In den Wohngebieten WA 2+3 um 60 %] 

2.6.3 entfällt  

[Unterirdische Garagen sind ohne Anrechung auf die GR in dem dafür vorgesehen 

Bauraum zulässig.] 

2.7 Nebenanlagen für Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Telefon und die 

Abwasserbeseitigung nach § 14 BauNVO sind zugelassen, auch wenn dafür keine 

besonderen Flächen ausgewiesen sind. Versorgungsleitungen des Nieder- und 

Mittelspannungsnetzes sind unterirdisch zu führen. 

3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 

3.1 Je Wohngebäude sind max. 2 Wohnungen zulässig, im WA 1 max. 1 Wohnung.  

Als Wohngbäude zählen Einzelhäuser und Doppelhaushälften. 

4 Bauweise § 9 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB und §§ 22 BauNVO 

4.1 Es wird die offene Bauweise festgesetzt. 

4.2 Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser. Im WA 1 sind nur Einzelhäuser 

zulässig. 

4.3 entfällt 

[Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.] 
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5 Bauliche Gestaltung von Wohngebäuden, Garagen und Nebengebäu-

den 

5.1 Geländeveränderung: 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind als Terrassierung entsprechend dem 

natürlichen Gefälle zulässig, wie auch Maßnahmen zur Rückhaltung von 

Regenwasser.  

Hangseitige Abgrabungen sind bis maximal 50 cm 1,0 m unter den jeweils 

festgesetzten fertigen Fußboden-Oberkanten Höhenkoten gem. Festsetzung B 3.5 

zulässig.  

Einzelne Terrassierungen dürfen einen Höhenunterschied von maximal 1 m 

ausbilden. 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. Diese sind durch eine 

Mauerbegrünung (Kletterpflanzen oder Vorpflanzung) zu begrünen – je ange-

fangene 5 laufende Meter ist mindestens eine Pflanze vorzusehen.  

Stützmauern sind aus Naturstein oder Holz herzustellen.  

Untergeschoße als Vollgeschoße sind nicht zulässig.  

Die bestehenden Geländehöhen an den Grenzen des Geltungsbereichs und zu den 

Nachbargrundstücken sind beizubehalten. 

5.2 Hausformen 

5.2.1 Hausformen sind auf rechteckigen Grundriss zu planen. Das Verhältnis Giebelbreite 

zu Giebellänge muss mind. 1 : 1,2 betragen. 

5.2.2 entfällt  

[Die max. Aussenwandhöhen sind in der Planzeichnung festgesetzt. Die 

Wandhöhen sind von der festgesetzten Grundkote des Fertigfußbodens (FFB) des 

jeweiligen Bauraums (In m ÜNN) bis zum fiktiven Schnittpunkt von Außenwand mit 

der Oberfläche der Dachaut zu bemessen.] 

5.2.3 Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.  

[Haustypen: 

 

WA 1: s. Systemschnitt unter E  

Festgesezte Aussenwandhöhe: 4,6 m, traufseitige DN 18-26° EG + Dach  

 

WA 2: s. Systemschnitt unter E  

Festgesetzte Aussenwandhöhe: 4,6 m, traufseitige DN 18 -35 °EG + Dach  

 

WA 3: s. Systemschnitt unter E  

Festgesetzte Aussenwandhöhe: 5,5 m, traufseitige DN 18  - 26 °  

II Vollgeschoße, wobei das zweite Vollgeschoss das Dach darstellt] 

5.3 Dachform, Dachneigung, Dachausbildung 

5.3.0 Für die einzelnen Gebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 18 bis 

26° zulässig, im WA 2 ist eine Dachneigung von 18 bis 35° zulässig. 

5.3.1 Zur Belichtung über Dachbereiche sind Firstverglasungen zulässig. 
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6.3 Dachneigung der Garagen:  

Die Dachneigung der Garage darf die Dachneigung des Hauptgebäudes nicht 

überschreiten. 

Für Garagen sind begrünte auch Flachdächer zulässig. Die Dächer von Garagen mit 

einer Dachneigung bis zu 10° sind als begrünte Dächer auszuführen. 

6.4 Garagenzufahrten, Park- und Stellplätze sind als befestigte Vegetationsflächen 

(wassergebundener Belage, Kies, Schotterrasen, Pflasterrasen, Rasengittersteine, 

Rasen mit Fahrspuren) oder mit durchlässigem Verbundpflaster auszuführen. 

7 Grünordnung 

7.1 Die unbebauten Grundstücksflächen sind – soweit nicht unbedingt für Geh- und 

Fahrflächen, Stellplätze und Lagerflächnen erforderlich - gärtnerisch mit 

Wiesenflächen, Bäumen und Sträuchern zu gestalten.  

7.2 entfällt  

[Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

Sowohl öffentliche wie auch private Kfz-Stellflächen sind unversiegelt auszubilden: 

Verwendung von Schotterrasen, Rasengittersteinen oder Pflaster mit Rasenfuge] 

7.3 Das festgesetze Vorgartengrün und die privaten Grünflächen sind einzuhalten. 

7.4 In den festgesetzten Vorgartenflächen gilt ein Pflanzverbot von hochstämmigen 

Bäumen zum Erhalt der Blickbeziehungen zur St.-Anna-Kirche. 

7.5 Je Grundstück ist ein Obstbaum zu pflanzen.   

Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist ein heimischer Obstbaum sowie  

5 Sträucher zu pflanzen.  

 

Mindestpflanzqualitäten: 

Für Pflanzungen von Sträuchern sind standortgerechte heimische Sträucher, einmal 

verpflanzt, 100 bis 150 cm, mit 8 Trieben zu verwenden.  

Obstbäume sind als regionaltypische Sorte in der Pflanzqualität Hochstamm, 

dreimal verpflanzt, mit einem Stammumfang von 10 bis 12 cm zu pflanzen.  

 

Bestehende Gehölze, die den Anforderungen an die festgesetzte Mindestpflanz-

qualität entsprechen, sind anzurechnen.  

 

Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach 

Baufertigstellung durchzuführen. Ausgefallene Gehölze sind in der jeweils 

festgesetzten Mindestpflanzqualität spätestens eine Vegetationsperiode nach 

Ausfall zu ersetzen. 

7.6 Im gesamten Planungsgebiet gilt ein Pflanzverbot für Nadelgehölze und 

Nadelbäumen. 
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5.3.2 Gauben Dachaufbauten (i.S. von Gauben sowie Zwerch- bzw. Quergiebel) sowie 

Wiederkehren sind nur in WA 2 bei DN 32 - 35°des Hauptdaches nur in WA 2, 

WA 3, WA 4 und WA 5 ab einer Dachneigung von 26° zulässig.  

Je Gebäudeseite sind entweder Dachaufbauten oder eine Wiederkehr zulässig. 

5.3.3 Der First der Gaube von Dachaufbauten muss mind. 0,50 m unter dem First des 

Hauptdaches angeordnet sein. Die Gauben Dachaufbauten müssen einen 

Mindestabstand untereinander von der einfachen Gaubenb Breite der 

Dachaufbauten und einen Abstand zur Giebelaußenwand von mind. 2,5 m haben. 

Sie dürfen in der Addition nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge einnehmen. Beim 

Bau mehrerer Gauben Dachaufbauten sind diese auf einer Höhe, in gleicher Größe 

und Gestaltung sowie in gleichem Abstand untereinander zu errichten. 

5.3.4 Negative Dacheinschnitte sind unzulässig. 

5.3.5 Als Dacheindeckung sind nur nicht reflektierende und nicht glänzende Materialien 

zugelassen. 

5.3.6 Der First von Wiederkehren muss mind. 0,50 m unter dem First des Hauptdaches 

angeordnet sein. Wiederkehren müssen einen Abstand zur Giebelaußend von mind. 

2,5 m haben. Wiederkehren dürfen nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge 

einnehmen.  

Die Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung von Wiederkehren sind der des 

Hauptdaches anzugleichen. 

5.3.7 Die tatsächliche Wandhöhe darf für Zwerch- bzw. Quergiebel und Wiederkehren um 

max. 0,6 m überschritten werden. 

5.4 Fassade: 

Doppelhaushälften sind bezüglich Höhe und Dachneigung einheitlich zu gestalten. 

5.5 Kabelverteiler und Anschlussschränke im Straßen- und Gehwegbereich sind 

vorderfrontbündig in die Einfriedungen zu integrieren und auf den Baugrundstücken 

zu situieren. 

6 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

6.1 entfällt  

[Für jede Wohneinheit sind Carport, Stellplätze in Garagen oder als freiliegende 

Stellplätze nach Maßgabe der Stellplatzsatzung der Gemeinde Schondorf am 

Ammersee auszuweisen.] 

6.2 Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplätze sind nach Maßgabe Art. 6 Abs. 9 

BayBo auf den Baugrundstücken auch außerhalb der Baugrenzen, nicht jedoch im 

festgesetzten Vorgartengrün und den privaten Grünflächen, zulässig.  

Im Bereich des WA 1 sind Garagen inkl. Carports und Stellplätze nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen gem. Festsetzung B3.3.1 und B3.3.2 zulässig. 
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2.3 entfällt  

Nicht allseits umschlossene frei auskragende Bauteile, gedeckte oder ungedeckte 

Bauteile – z.B. Balkone – im Ober- oder Dachgeschoss sind in den Bauanträgen der 

Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 15 % 

überschreiten.  

2.4 entfällt  

[Terassen in der Erdgeschossebene oder darunter sind in den Bauanträgen der 

Größe nach auszuweisen. Sie dürfen die zulässige, angegebene GR um max. 20 % 

überschreiten.] 

2.5 entfällt  

[Bauteile die mit Säulen oder Stützen aufgeständert, sind in die Berechnung der GR 

für das Hauptgebäude einzurechnen und können nicht mit der Überschreitung 

verrechnet werden.] 

2.6 Die zulässige Grundfläche GR darf durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO 

(Garagen, Carports, Stellplätze und ihre Zufahrten) überschritten werden.   

Die festgesetzte Grundfläche gem. Festsetzungen B 2.3 inkl. A 2.1 und A 2.2 Satz 1 

kann durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO genannten Anlagen um 

60 % überschritten werden, im WA 1 um bis zu 85 % und im WA 5 um bis zu 110 %. 

2.6.1 entfällt [Im Wohngebiet WA1 um 80 %] 

2.6.2 entfällt [In den Wohngebieten WA 2+3 um 60 %] 

2.6.3 entfällt  

[Unterirdische Garagen sind ohne Anrechung auf die GR in dem dafür vorgesehen 

Bauraum zulässig.] 

2.7 Nebenanlagen für Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Telefon und die 

Abwasserbeseitigung nach § 14 BauNVO sind zugelassen, auch wenn dafür keine 

besonderen Flächen ausgewiesen sind. Versorgungsleitungen des Nieder- und 

Mittelspannungsnetzes sind unterirdisch zu führen. 

3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 

3.1 Je Wohngebäude sind max. 2 Wohnungen zulässig, im WA 1 max. 1 Wohnung.  

Als Wohngbäude zählen Einzelhäuser und Doppelhaushälften. 

4 Bauweise § 9 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB und §§ 22 BauNVO 

4.1 Es wird die offene Bauweise festgesetzt. 

4.2 Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser. Im WA 1 sind nur Einzelhäuser 

zulässig. 

4.3 entfällt 

[Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.] 
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5 Bauliche Gestaltung von Wohngebäuden, Garagen und Nebengebäu-

den 

5.1 Geländeveränderung: 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind als Terrassierung entsprechend dem 

natürlichen Gefälle zulässig, wie auch Maßnahmen zur Rückhaltung von 

Regenwasser.  

Hangseitige Abgrabungen sind bis maximal 50 cm 1,0 m unter den jeweils 

festgesetzten fertigen Fußboden-Oberkanten Höhenkoten gem. Festsetzung B 3.5 

zulässig.  

Einzelne Terrassierungen dürfen einen Höhenunterschied von maximal 1 m 

ausbilden. 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. Diese sind durch eine 

Mauerbegrünung (Kletterpflanzen oder Vorpflanzung) zu begrünen – je ange-

fangene 5 laufende Meter ist mindestens eine Pflanze vorzusehen.  

Stützmauern sind aus Naturstein oder Holz herzustellen.  

Untergeschoße als Vollgeschoße sind nicht zulässig.  

Die bestehenden Geländehöhen an den Grenzen des Geltungsbereichs und zu den 

Nachbargrundstücken sind beizubehalten. 

5.2 Hausformen 

5.2.1 Hausformen sind auf rechteckigen Grundriss zu planen. Das Verhältnis Giebelbreite 

zu Giebellänge muss mind. 1 : 1,2 betragen. 

5.2.2 entfällt  

[Die max. Aussenwandhöhen sind in der Planzeichnung festgesetzt. Die 

Wandhöhen sind von der festgesetzten Grundkote des Fertigfußbodens (FFB) des 

jeweiligen Bauraums (In m ÜNN) bis zum fiktiven Schnittpunkt von Außenwand mit 

der Oberfläche der Dachaut zu bemessen.] 

5.2.3 Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.  

[Haustypen: 

 

WA 1: s. Systemschnitt unter E  

Festgesezte Aussenwandhöhe: 4,6 m, traufseitige DN 18-26° EG + Dach  

 

WA 2: s. Systemschnitt unter E  

Festgesetzte Aussenwandhöhe: 4,6 m, traufseitige DN 18 -35 °EG + Dach  

 

WA 3: s. Systemschnitt unter E  

Festgesetzte Aussenwandhöhe: 5,5 m, traufseitige DN 18  - 26 °  

II Vollgeschoße, wobei das zweite Vollgeschoss das Dach darstellt] 

5.3 Dachform, Dachneigung, Dachausbildung 

5.3.0 Für die einzelnen Gebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 18 bis 

26° zulässig, im WA 2 ist eine Dachneigung von 18 bis 35° zulässig. 

5.3.1 Zur Belichtung über Dachbereiche sind Firstverglasungen zulässig. 
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6.3 Dachneigung der Garagen:  

Die Dachneigung der Garage darf die Dachneigung des Hauptgebäudes nicht 

überschreiten. 

Für Garagen sind begrünte auch Flachdächer zulässig. Die Dächer von Garagen mit 

einer Dachneigung bis zu 10° sind als begrünte Dächer auszuführen. 

6.4 Garagenzufahrten, Park- und Stellplätze sind als befestigte Vegetationsflächen 

(wassergebundener Belage, Kies, Schotterrasen, Pflasterrasen, Rasengittersteine, 

Rasen mit Fahrspuren) oder mit durchlässigem Verbundpflaster auszuführen. 

7 Grünordnung 

7.1 Die unbebauten Grundstücksflächen sind – soweit nicht unbedingt für Geh- und 

Fahrflächen, Stellplätze und Lagerflächnen erforderlich - gärtnerisch mit 

Wiesenflächen, Bäumen und Sträuchern zu gestalten.  

7.2 entfällt  

[Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

Sowohl öffentliche wie auch private Kfz-Stellflächen sind unversiegelt auszubilden: 

Verwendung von Schotterrasen, Rasengittersteinen oder Pflaster mit Rasenfuge] 

7.3 Das festgesetze Vorgartengrün und die privaten Grünflächen sind einzuhalten. 

7.4 In den festgesetzten Vorgartenflächen gilt ein Pflanzverbot von hochstämmigen 

Bäumen zum Erhalt der Blickbeziehungen zur St.-Anna-Kirche. 

7.5 Je Grundstück ist ein Obstbaum zu pflanzen.   

Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist ein heimischer Obstbaum sowie  

5 Sträucher zu pflanzen.  

 

Mindestpflanzqualitäten: 

Für Pflanzungen von Sträuchern sind standortgerechte heimische Sträucher, einmal 

verpflanzt, 100 bis 150 cm, mit 8 Trieben zu verwenden.  

Obstbäume sind als regionaltypische Sorte in der Pflanzqualität Hochstamm, 

dreimal verpflanzt, mit einem Stammumfang von 10 bis 12 cm zu pflanzen.  

 

Bestehende Gehölze, die den Anforderungen an die festgesetzte Mindestpflanz-

qualität entsprechen, sind anzurechnen.  

 

Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach 

Baufertigstellung durchzuführen. Ausgefallene Gehölze sind in der jeweils 

festgesetzten Mindestpflanzqualität spätestens eine Vegetationsperiode nach 

Ausfall zu ersetzen. 

7.6 Im gesamten Planungsgebiet gilt ein Pflanzverbot für Nadelgehölze und 

Nadelbäumen. 

  



 
Schondorf am Ammersee 1. Änderung BP Leitenweg-West 07.02.2024 

 

 
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München SOD 2-58 Seite 7/17 

5.3.2 Gauben Dachaufbauten (i.S. von Gauben sowie Zwerch- bzw. Quergiebel) sowie 

Wiederkehren sind nur in WA 2 bei DN 32 - 35°des Hauptdaches nur in WA 2, 

WA 3, WA 4 und WA 5 ab einer Dachneigung von 26° zulässig.  

Je Gebäudeseite sind entweder Dachaufbauten oder eine Wiederkehr zulässig. 

5.3.3 Der First der Gaube von Dachaufbauten muss mind. 0,50 m unter dem First des 

Hauptdaches angeordnet sein. Die Gauben Dachaufbauten müssen einen 

Mindestabstand untereinander von der einfachen Gaubenb Breite der 

Dachaufbauten und einen Abstand zur Giebelaußenwand von mind. 2,5 m haben. 

Sie dürfen in der Addition nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge einnehmen. Beim 

Bau mehrerer Gauben Dachaufbauten sind diese auf einer Höhe, in gleicher Größe 

und Gestaltung sowie in gleichem Abstand untereinander zu errichten. 

5.3.4 Negative Dacheinschnitte sind unzulässig. 

5.3.5 Als Dacheindeckung sind nur nicht reflektierende und nicht glänzende Materialien 

zugelassen. 

5.3.6 Der First von Wiederkehren muss mind. 0,50 m unter dem First des Hauptdaches 

angeordnet sein. Wiederkehren müssen einen Abstand zur Giebelaußend von mind. 

2,5 m haben. Wiederkehren dürfen nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge 

einnehmen.  

Die Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung von Wiederkehren sind der des 

Hauptdaches anzugleichen. 

5.3.7 Die tatsächliche Wandhöhe darf für Zwerch- bzw. Quergiebel und Wiederkehren um 

max. 0,6 m überschritten werden. 

5.4 Fassade: 

Doppelhaushälften sind bezüglich Höhe und Dachneigung einheitlich zu gestalten. 

5.5 Kabelverteiler und Anschlussschränke im Straßen- und Gehwegbereich sind 

vorderfrontbündig in die Einfriedungen zu integrieren und auf den Baugrundstücken 

zu situieren. 

6 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

6.1 entfällt  

[Für jede Wohneinheit sind Carport, Stellplätze in Garagen oder als freiliegende 

Stellplätze nach Maßgabe der Stellplatzsatzung der Gemeinde Schondorf am 

Ammersee auszuweisen.] 

6.2 Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplätze sind nach Maßgabe Art. 6 Abs. 9 

BayBo auf den Baugrundstücken auch außerhalb der Baugrenzen, nicht jedoch im 

festgesetzten Vorgartengrün und den privaten Grünflächen, zulässig.  

Im Bereich des WA 1 sind Garagen inkl. Carports und Stellplätze nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen gem. Festsetzung B3.3.1 und B3.3.2 zulässig. 
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6.3 Dachneigung der Garagen:  

Die Dachneigung der Garage darf die Dachneigung des Hauptgebäudes nicht 

überschreiten. 

Für Garagen sind begrünte auch Flachdächer zulässig. Die Dächer von Garagen mit 

einer Dachneigung bis zu 10° sind als begrünte Dächer auszuführen. 

6.4 Garagenzufahrten, Park- und Stellplätze sind als befestigte Vegetationsflächen 

(wassergebundener Belage, Kies, Schotterrasen, Pflasterrasen, Rasengittersteine, 

Rasen mit Fahrspuren) oder mit durchlässigem Verbundpflaster auszuführen. 

7 Grünordnung 

7.1 Die unbebauten Grundstücksflächen sind – soweit nicht unbedingt für Geh- und 

Fahrflächen, Stellplätze und Lagerflächnen erforderlich - gärtnerisch mit 

Wiesenflächen, Bäumen und Sträuchern zu gestalten.  

7.2 entfällt  

[Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

Sowohl öffentliche wie auch private Kfz-Stellflächen sind unversiegelt auszubilden: 

Verwendung von Schotterrasen, Rasengittersteinen oder Pflaster mit Rasenfuge] 

7.3 Das festgesetze Vorgartengrün und die privaten Grünflächen sind einzuhalten. 

7.4 In den festgesetzten Vorgartenflächen gilt ein Pflanzverbot von hochstämmigen 

Bäumen zum Erhalt der Blickbeziehungen zur St.-Anna-Kirche. 

7.5 Je Grundstück ist ein Obstbaum zu pflanzen.   

Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist ein heimischer Obstbaum sowie  

5 Sträucher zu pflanzen.  

 

Mindestpflanzqualitäten: 

Für Pflanzungen von Sträuchern sind standortgerechte heimische Sträucher, einmal 

verpflanzt, 100 bis 150 cm, mit 8 Trieben zu verwenden.  

Obstbäume sind als regionaltypische Sorte in der Pflanzqualität Hochstamm, 

dreimal verpflanzt, mit einem Stammumfang von 10 bis 12 cm zu pflanzen.  

 

Bestehende Gehölze, die den Anforderungen an die festgesetzte Mindestpflanz-

qualität entsprechen, sind anzurechnen.  

 

Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach 

Baufertigstellung durchzuführen. Ausgefallene Gehölze sind in der jeweils 

festgesetzten Mindestpflanzqualität spätestens eine Vegetationsperiode nach 

Ausfall zu ersetzen. 

7.6 Im gesamten Planungsgebiet gilt ein Pflanzverbot für Nadelgehölze und 

Nadelbäumen. 
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8  Einfriedungen 

8.1 entfällt  

[Einfriedungen sind unter Beachtung der Einfriedungssatzung der Gemeinde 

Schondorf am Ammersee auszuweisen.] 

8.2 In Ergänzung zur gemeindlichen Einfriedungssatzung sind auch zwischen den 

Baugrundstücken Einfriedungen und Hecken nur bis zu einer Höhe von 1,10 m 

zulässig.  

Ergänzend zur Einfriedungssatzung der Gemeinde Schondorf sind Einfriedungen 

sockelfrei mit einem Bodenabstand von mindestens 10 cm auszuführen. 

9 Verkehrsflächen 

9.1 Zur Erschließung von Hinterliegergrundstücken sind Flächen mit Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechten zugunsten der Eigentümer der Hinterliegergrundstücke zu belasten. 

B Festsetzungen durch Planzeichen 

1 Geltungsbereich 

1.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

1.2   Abgrenzung unterschiedliches Maß der baulichen 

Nutzung sowie unterschiedlicher Dachneigung 

2 Art und Maß der baulichen Nutzung, § 9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB und § 16 

BauNVO 

2.1  WA [Art der baulichen Nutzung >Wohnen Allgemein<]  

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.  

2.2  entfällt [Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse] 

2.3  GR 150 Angabe der maximal zulässige überbaubaren 

Grundfläche in m², z.B. 150 m² 

2.5   Vermaßungen in Metern 

2.6  entfällt  [Tiefgarage] 

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

3.1  entfällt [nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig] 
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3.2 Höhenfestsetzungen 

3.2.1  WH 4,6 Außenwandhöhe traufseitig  

maximal zulässige Wandhöhe in Meter, z.B. 4,6 m  

Die Wandhöhe wird gemessen vom festgesetzten 

Höhenbezugspunkt gem. Festsetzung B 3.5 bis zum 

traufseitigen Schnittpunkt der Außenwand mit der 

Oberkante Dachhaut. 

3.2.2  entfällt [Firsthöhe]  

3.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

3.3.1   Baugrenze 

3.3.2   Baugrenze für unterirdische Gebäudeteile  

Die Gebäudeteile sind vollständig unterirdisch 

herzustellen bzw. zu überdecken. Ein talseitiges 

Heraustreten des Gebäudeteils sowie Lichtschächte und 

talseitige Öffnungen durch Einfahrten sind unzulässig.  

3.4  entfällt [Dachneigung °] 

3.5       575,90 [Höheneinstellung in Meter über NN für fertigen 

Fußboden EG (FFB)]  

Höhenkote in Meter über Normalnull für die Bemessung 

der max. zulässigen Wandhöhe, z.B. 575,90 m ü. NN 

3.6   festgesetzte Hauptfirstrichtung  

Abweichungen bis zu 5° sind zulässig. 

4 Verkehrsflächen 

4.1    öffentliche Verkehrsflächen 

4.2   Öffentlicher Fußweg 

4.3   Straßenbegrenzungslinie 

5 Grünordnung 

5.1   Vorgartengrün 

5.2   privates Grün 

 

 

 

  

F 
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5.3.2 Gauben Dachaufbauten (i.S. von Gauben sowie Zwerch- bzw. Quergiebel) sowie 

Wiederkehren sind nur in WA 2 bei DN 32 - 35°des Hauptdaches nur in WA 2, 

WA 3, WA 4 und WA 5 ab einer Dachneigung von 26° zulässig.  

Je Gebäudeseite sind entweder Dachaufbauten oder eine Wiederkehr zulässig. 

5.3.3 Der First der Gaube von Dachaufbauten muss mind. 0,50 m unter dem First des 

Hauptdaches angeordnet sein. Die Gauben Dachaufbauten müssen einen 

Mindestabstand untereinander von der einfachen Gaubenb Breite der 

Dachaufbauten und einen Abstand zur Giebelaußenwand von mind. 2,5 m haben. 

Sie dürfen in der Addition nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge einnehmen. Beim 

Bau mehrerer Gauben Dachaufbauten sind diese auf einer Höhe, in gleicher Größe 

und Gestaltung sowie in gleichem Abstand untereinander zu errichten. 

5.3.4 Negative Dacheinschnitte sind unzulässig. 

5.3.5 Als Dacheindeckung sind nur nicht reflektierende und nicht glänzende Materialien 

zugelassen. 

5.3.6 Der First von Wiederkehren muss mind. 0,50 m unter dem First des Hauptdaches 

angeordnet sein. Wiederkehren müssen einen Abstand zur Giebelaußend von mind. 

2,5 m haben. Wiederkehren dürfen nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge 

einnehmen.  

Die Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung von Wiederkehren sind der des 

Hauptdaches anzugleichen. 

5.3.7 Die tatsächliche Wandhöhe darf für Zwerch- bzw. Quergiebel und Wiederkehren um 

max. 0,6 m überschritten werden. 

5.4 Fassade: 

Doppelhaushälften sind bezüglich Höhe und Dachneigung einheitlich zu gestalten. 

5.5 Kabelverteiler und Anschlussschränke im Straßen- und Gehwegbereich sind 

vorderfrontbündig in die Einfriedungen zu integrieren und auf den Baugrundstücken 

zu situieren. 

6 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

6.1 entfällt  

[Für jede Wohneinheit sind Carport, Stellplätze in Garagen oder als freiliegende 

Stellplätze nach Maßgabe der Stellplatzsatzung der Gemeinde Schondorf am 

Ammersee auszuweisen.] 

6.2 Nebenanlagen, Garagen, Carports und Stellplätze sind nach Maßgabe Art. 6 Abs. 9 

BayBo auf den Baugrundstücken auch außerhalb der Baugrenzen, nicht jedoch im 

festgesetzten Vorgartengrün und den privaten Grünflächen, zulässig.  

Im Bereich des WA 1 sind Garagen inkl. Carports und Stellplätze nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen gem. Festsetzung B3.3.1 und B3.3.2 zulässig. 

 
Schondorf am Ammersee 1. Änderung BP Leitenweg-West 07.02.2024 

 

 
PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München SOD 2-58 Seite 8/17 

6.3 Dachneigung der Garagen:  

Die Dachneigung der Garage darf die Dachneigung des Hauptgebäudes nicht 

überschreiten. 

Für Garagen sind begrünte auch Flachdächer zulässig. Die Dächer von Garagen mit 

einer Dachneigung bis zu 10° sind als begrünte Dächer auszuführen. 

6.4 Garagenzufahrten, Park- und Stellplätze sind als befestigte Vegetationsflächen 

(wassergebundener Belage, Kies, Schotterrasen, Pflasterrasen, Rasengittersteine, 

Rasen mit Fahrspuren) oder mit durchlässigem Verbundpflaster auszuführen. 

7 Grünordnung 

7.1 Die unbebauten Grundstücksflächen sind – soweit nicht unbedingt für Geh- und 

Fahrflächen, Stellplätze und Lagerflächnen erforderlich - gärtnerisch mit 

Wiesenflächen, Bäumen und Sträuchern zu gestalten.  

7.2 entfällt  

[Die Bodenversiegelung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

Sowohl öffentliche wie auch private Kfz-Stellflächen sind unversiegelt auszubilden: 

Verwendung von Schotterrasen, Rasengittersteinen oder Pflaster mit Rasenfuge] 

7.3 Das festgesetze Vorgartengrün und die privaten Grünflächen sind einzuhalten. 

7.4 In den festgesetzten Vorgartenflächen gilt ein Pflanzverbot von hochstämmigen 

Bäumen zum Erhalt der Blickbeziehungen zur St.-Anna-Kirche. 

7.5 Je Grundstück ist ein Obstbaum zu pflanzen.   

Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist ein heimischer Obstbaum sowie  

5 Sträucher zu pflanzen.  

 

Mindestpflanzqualitäten: 

Für Pflanzungen von Sträuchern sind standortgerechte heimische Sträucher, einmal 

verpflanzt, 100 bis 150 cm, mit 8 Trieben zu verwenden.  

Obstbäume sind als regionaltypische Sorte in der Pflanzqualität Hochstamm, 

dreimal verpflanzt, mit einem Stammumfang von 10 bis 12 cm zu pflanzen.  

 

Bestehende Gehölze, die den Anforderungen an die festgesetzte Mindestpflanz-

qualität entsprechen, sind anzurechnen.  

 

Festgesetzte Pflanzungen sind spätestens eine Vegetationsperiode nach 

Baufertigstellung durchzuführen. Ausgefallene Gehölze sind in der jeweils 

festgesetzten Mindestpflanzqualität spätestens eine Vegetationsperiode nach 

Ausfall zu ersetzen. 

7.6 Im gesamten Planungsgebiet gilt ein Pflanzverbot für Nadelgehölze und 

Nadelbäumen. 
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8  Einfriedungen 

8.1 entfällt  

[Einfriedungen sind unter Beachtung der Einfriedungssatzung der Gemeinde 

Schondorf am Ammersee auszuweisen.] 

8.2 In Ergänzung zur gemeindlichen Einfriedungssatzung sind auch zwischen den 

Baugrundstücken Einfriedungen und Hecken nur bis zu einer Höhe von 1,10 m 

zulässig.  

Ergänzend zur Einfriedungssatzung der Gemeinde Schondorf sind Einfriedungen 

sockelfrei mit einem Bodenabstand von mindestens 10 cm auszuführen. 

9 Verkehrsflächen 

9.1 Zur Erschließung von Hinterliegergrundstücken sind Flächen mit Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechten zugunsten der Eigentümer der Hinterliegergrundstücke zu belasten. 

B Festsetzungen durch Planzeichen 

1 Geltungsbereich 

1.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

1.2   Abgrenzung unterschiedliches Maß der baulichen 

Nutzung sowie unterschiedlicher Dachneigung 

2 Art und Maß der baulichen Nutzung, § 9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB und § 16 

BauNVO 

2.1  WA [Art der baulichen Nutzung >Wohnen Allgemein<]  

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.  

2.2  entfällt [Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse] 

2.3  GR 150 Angabe der maximal zulässige überbaubaren 

Grundfläche in m², z.B. 150 m² 

2.5   Vermaßungen in Metern 

2.6  entfällt  [Tiefgarage] 

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

3.1  entfällt [nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig] 
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3.2 Höhenfestsetzungen 

3.2.1  WH 4,6 Außenwandhöhe traufseitig  

maximal zulässige Wandhöhe in Meter, z.B. 4,6 m  

Die Wandhöhe wird gemessen vom festgesetzten 

Höhenbezugspunkt gem. Festsetzung B 3.5 bis zum 

traufseitigen Schnittpunkt der Außenwand mit der 

Oberkante Dachhaut. 

3.2.2  entfällt [Firsthöhe]  

3.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

3.3.1   Baugrenze 

3.3.2   Baugrenze für unterirdische Gebäudeteile  

Die Gebäudeteile sind vollständig unterirdisch 

herzustellen bzw. zu überdecken. Ein talseitiges 

Heraustreten des Gebäudeteils sowie Lichtschächte und 

talseitige Öffnungen durch Einfahrten sind unzulässig.  

3.4  entfällt [Dachneigung °] 

3.5       575,90 [Höheneinstellung in Meter über NN für fertigen 

Fußboden EG (FFB)]  

Höhenkote in Meter über Normalnull für die Bemessung 

der max. zulässigen Wandhöhe, z.B. 575,90 m ü. NN 

3.6   festgesetzte Hauptfirstrichtung  

Abweichungen bis zu 5° sind zulässig. 

4 Verkehrsflächen 

4.1    öffentliche Verkehrsflächen 

4.2   Öffentlicher Fußweg 

4.3   Straßenbegrenzungslinie 

5 Grünordnung 

5.1   Vorgartengrün 

5.2   privates Grün 
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2 Denkmalpflege 

Das Baugebiet befindet sich in der Nähe zu den Denkmälern D-1-81-139-1 (Kath. 

Pfarrkirche St. Anna) und D-1-81-139-12 (ehemaliges Schulhaus mit Landwirtschaft) 

2.1 Für jede Art von Veränderung an diesen Denkmälern und in ihrem Nähebereich 

gelten die Bestimmungen der Art. 4 - 6 DSchG. Das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege ist bei alle Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie 

Erlaubnisverfahren nach Art. 6 DSchG und bei allen baurechtlichen 

Genehmigungsverfahren, von denen Baudenkmäler/ Esembles unmittelbar oder in 

ihrem Nähebereich betroffen sind, zu beteiligen. 

2.2 Für die Durchführung einer Ausgrabung und evtl. Bodeneingriffe aller Art ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7 Abs. 1 DSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 

beantragen ist. Das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege ist in diesem Verfahren 

ggf. für die Formulierung der fachlichen Anforderungen zu konsultieren. Zur 

Vermeidung unbeobachteter Denkmalzerstörungen ist der Beginn des 

Oberbodenabtrags vom Träger des Vorhabens dem Bayer. Landesamt für 

Denkmalpflege anzuzeigen und die mit der archäologischen Dokumentation 

beauftragte Fachkraft zu benennen. 

 

2a Stromversorger 

 Mit Erdbewegungen beauftragte Firmen sind angehalten sich über eventuell vor-

handene Versorgungsleitungen zu erkundigen.  

Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten, da 

sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeiten eingeschränkt sind. Bäume 

und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes bis zu einem 

Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. 

3 Baueingaben: 

Die nach diesem Bebauungsplan festgesetzten Bepflanzungen, Freiflächenbefesti-

gungen, Fahrflächen, Terrassen, Einfriedungen und sonstigen Nebenanlagen sind 

in einem Freiflächengestaltungsplan nachzuweisen und bis spätestens in einem 

Jahr nach Bezugsfertigkeit durchzuführen.  

Mit den Eingabeplänen sind ein Stellplatznachweis sowie genaue Höhenpläne vor-

zulegen, aus denen die Höhenfestsetzung der Gebäude hervorgeht. 

4 Auf die Beachtung folgender Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Schon-

dorf in ihrer jeweils gültigen Fassung wird hingewiesen: 

- Garagen- und Stellplatzsatzung 

- Abstandsflächensatzung 

- Einfriedungssatzung (mit Ergänzung gem. Festsetzung A 8.2) 

- Baumschutzverordnung 
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C Hinweise durch Text und Nachrichtliche Übernahmen 

1 Wasserwirtschaftliche Auflagen und Bedingungen 

1.1 Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren. 

Von Hang- bzw. Schichtwasser ist auszugehen. Alle Bauvorhaben sind gegen 

Hang- und Grundwasser zu schützen. Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen 

sollten Keller oder sonstige unterhalb des anstehenden Geländes liegende Räume 

wasserdicht (z.B. weiße Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden.  

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 

Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorge-

maßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem Wasser 

in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine angepasste Sockelhöhe von 

mind. 25 cm über Gelände wird empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren 

sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt 

werden. 

1.2 Alle Bauvorhaben sind vor Bezug an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage 

sowie an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Das Gebiet ist im Mischsystem 

erschlossen.  

Die Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Schicht-, Hang- und Dränwässer 

ist nicht zulässig. Auf die Entwässerungssatzung – EWS der Ammerseewerke gKU 

wird verwiesen. 

1.3 Für die Versickerung nicht verunreinigten Niederschlagswassers gelten 

grundsätzlich die Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung (NWFreiV) und die 

technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in das Grundwaser (TRENGW).  

Gesammeltes Niederschlagswasser ist über eine bewachsene Oberbodenschicht 

flächenhaft zu versickern.  

Kann die Flächenversickerung oder das Anlegen von Sickermulden aus 

Platzgründen nicht verwirklicht werden, so ist eine linienförmige versickerung über 

Rigolen oder Sickerrohre anzustreben. Die punktuelle Versickerung über 

Sickerschächte ist nur anzuwenden, wenn zwingende Gründe eine der 

vorgegannten Lösungen ausschließen. Bei einer unterirdischen 

Versickerungsanlage ist in jedem Fall eine ausreichende Vorreinigung 

vorzuschalten.  

Die Versickerung von Niederschlagswasser aus gewerblich und industriell genutzten 

Grundstücken bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der 

Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen ist.  

Ist eine Versickerung nicht möglich, so sind vor Einleitung des 

Niederschlagswassers in den Vorfluter auf den Baugrundstücken ausreichend 

bemessene Rückhaltungseinrichtungen zu schaffen (z.B. unterirdische 

Wasserbehälter oder naturnah gestaltete Teiche o.ä.).  

Bei der Planung und Ausführung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen sind 

die Grundsätze der Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungen gem. ATV-DVWK 

Merkblatt 153 zu beachten. 

1.4 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Oberflächenwasser nicht über Nachbar-

grundstücke abfließt. 
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8  Einfriedungen 

8.1 entfällt  

[Einfriedungen sind unter Beachtung der Einfriedungssatzung der Gemeinde 

Schondorf am Ammersee auszuweisen.] 

8.2 In Ergänzung zur gemeindlichen Einfriedungssatzung sind auch zwischen den 

Baugrundstücken Einfriedungen und Hecken nur bis zu einer Höhe von 1,10 m 

zulässig.  

Ergänzend zur Einfriedungssatzung der Gemeinde Schondorf sind Einfriedungen 

sockelfrei mit einem Bodenabstand von mindestens 10 cm auszuführen. 

9 Verkehrsflächen 

9.1 Zur Erschließung von Hinterliegergrundstücken sind Flächen mit Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechten zugunsten der Eigentümer der Hinterliegergrundstücke zu belasten. 

B Festsetzungen durch Planzeichen 

1 Geltungsbereich 

1.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

1.2   Abgrenzung unterschiedliches Maß der baulichen 

Nutzung sowie unterschiedlicher Dachneigung 

2 Art und Maß der baulichen Nutzung, § 9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB und § 16 

BauNVO 

2.1  WA [Art der baulichen Nutzung >Wohnen Allgemein<]  

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.  

2.2  entfällt [Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse] 

2.3  GR 150 Angabe der maximal zulässige überbaubaren 

Grundfläche in m², z.B. 150 m² 

2.5   Vermaßungen in Metern 

2.6  entfällt  [Tiefgarage] 

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

3.1  entfällt [nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig] 
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3.2 Höhenfestsetzungen 

3.2.1  WH 4,6 Außenwandhöhe traufseitig  

maximal zulässige Wandhöhe in Meter, z.B. 4,6 m  

Die Wandhöhe wird gemessen vom festgesetzten 

Höhenbezugspunkt gem. Festsetzung B 3.5 bis zum 

traufseitigen Schnittpunkt der Außenwand mit der 

Oberkante Dachhaut. 

3.2.2  entfällt [Firsthöhe]  

3.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

3.3.1   Baugrenze 

3.3.2   Baugrenze für unterirdische Gebäudeteile  

Die Gebäudeteile sind vollständig unterirdisch 

herzustellen bzw. zu überdecken. Ein talseitiges 

Heraustreten des Gebäudeteils sowie Lichtschächte und 

talseitige Öffnungen durch Einfahrten sind unzulässig.  

3.4  entfällt [Dachneigung °] 

3.5       575,90 [Höheneinstellung in Meter über NN für fertigen 

Fußboden EG (FFB)]  

Höhenkote in Meter über Normalnull für die Bemessung 

der max. zulässigen Wandhöhe, z.B. 575,90 m ü. NN 

3.6   festgesetzte Hauptfirstrichtung  

Abweichungen bis zu 5° sind zulässig. 

4 Verkehrsflächen 

4.1    öffentliche Verkehrsflächen 

4.2   Öffentlicher Fußweg 

4.3   Straßenbegrenzungslinie 

5 Grünordnung 

5.1   Vorgartengrün 

5.2   privates Grün 
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2 Denkmalpflege 

Das Baugebiet befindet sich in der Nähe zu den Denkmälern D-1-81-139-1 (Kath. 

Pfarrkirche St. Anna) und D-1-81-139-12 (ehemaliges Schulhaus mit Landwirtschaft) 

2.1 Für jede Art von Veränderung an diesen Denkmälern und in ihrem Nähebereich 

gelten die Bestimmungen der Art. 4 - 6 DSchG. Das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege ist bei alle Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie 

Erlaubnisverfahren nach Art. 6 DSchG und bei allen baurechtlichen 

Genehmigungsverfahren, von denen Baudenkmäler/ Esembles unmittelbar oder in 

ihrem Nähebereich betroffen sind, zu beteiligen. 

2.2 Für die Durchführung einer Ausgrabung und evtl. Bodeneingriffe aller Art ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7 Abs. 1 DSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 

beantragen ist. Das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege ist in diesem Verfahren 

ggf. für die Formulierung der fachlichen Anforderungen zu konsultieren. Zur 

Vermeidung unbeobachteter Denkmalzerstörungen ist der Beginn des 

Oberbodenabtrags vom Träger des Vorhabens dem Bayer. Landesamt für 

Denkmalpflege anzuzeigen und die mit der archäologischen Dokumentation 

beauftragte Fachkraft zu benennen. 

 

2a Stromversorger 

 Mit Erdbewegungen beauftragte Firmen sind angehalten sich über eventuell vor-

handene Versorgungsleitungen zu erkundigen.  

Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten, da 

sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeiten eingeschränkt sind. Bäume 

und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes bis zu einem 

Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. 

3 Baueingaben: 

Die nach diesem Bebauungsplan festgesetzten Bepflanzungen, Freiflächenbefesti-

gungen, Fahrflächen, Terrassen, Einfriedungen und sonstigen Nebenanlagen sind 

in einem Freiflächengestaltungsplan nachzuweisen und bis spätestens in einem 

Jahr nach Bezugsfertigkeit durchzuführen.  

Mit den Eingabeplänen sind ein Stellplatznachweis sowie genaue Höhenpläne vor-

zulegen, aus denen die Höhenfestsetzung der Gebäude hervorgeht. 

4 Auf die Beachtung folgender Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Schon-

dorf in ihrer jeweils gültigen Fassung wird hingewiesen: 

- Garagen- und Stellplatzsatzung 

- Abstandsflächensatzung 

- Einfriedungssatzung (mit Ergänzung gem. Festsetzung A 8.2) 

- Baumschutzverordnung 
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maßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem Wasser 

in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine angepasste Sockelhöhe von 

mind. 25 cm über Gelände wird empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren 

sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt 

werden. 

1.2 Alle Bauvorhaben sind vor Bezug an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage 

sowie an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Das Gebiet ist im Mischsystem 

erschlossen.  

Die Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Schicht-, Hang- und Dränwässer 

ist nicht zulässig. Auf die Entwässerungssatzung – EWS der Ammerseewerke gKU 

wird verwiesen. 

1.3 Für die Versickerung nicht verunreinigten Niederschlagswassers gelten 

grundsätzlich die Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung (NWFreiV) und die 

technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in das Grundwaser (TRENGW).  

Gesammeltes Niederschlagswasser ist über eine bewachsene Oberbodenschicht 

flächenhaft zu versickern.  

Kann die Flächenversickerung oder das Anlegen von Sickermulden aus 

Platzgründen nicht verwirklicht werden, so ist eine linienförmige versickerung über 

Rigolen oder Sickerrohre anzustreben. Die punktuelle Versickerung über 

Sickerschächte ist nur anzuwenden, wenn zwingende Gründe eine der 

vorgegannten Lösungen ausschließen. Bei einer unterirdischen 

Versickerungsanlage ist in jedem Fall eine ausreichende Vorreinigung 

vorzuschalten.  

Die Versickerung von Niederschlagswasser aus gewerblich und industriell genutzten 

Grundstücken bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der 

Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen ist.  

Ist eine Versickerung nicht möglich, so sind vor Einleitung des 

Niederschlagswassers in den Vorfluter auf den Baugrundstücken ausreichend 

bemessene Rückhaltungseinrichtungen zu schaffen (z.B. unterirdische 

Wasserbehälter oder naturnah gestaltete Teiche o.ä.).  

Bei der Planung und Ausführung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen sind 

die Grundsätze der Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungen gem. ATV-DVWK 

Merkblatt 153 zu beachten. 

1.4 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Oberflächenwasser nicht über Nachbar-

grundstücke abfließt. 
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eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 

beantragen ist. Das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege ist in diesem Verfahren 

ggf. für die Formulierung der fachlichen Anforderungen zu konsultieren. Zur 

Vermeidung unbeobachteter Denkmalzerstörungen ist der Beginn des 

Oberbodenabtrags vom Träger des Vorhabens dem Bayer. Landesamt für 

Denkmalpflege anzuzeigen und die mit der archäologischen Dokumentation 

beauftragte Fachkraft zu benennen. 

 

2a Stromversorger 

 Mit Erdbewegungen beauftragte Firmen sind angehalten sich über eventuell vor-

handene Versorgungsleitungen zu erkundigen.  

Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten, da 

sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeiten eingeschränkt sind. Bäume 

und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes bis zu einem 

Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. 

3 Baueingaben: 

Die nach diesem Bebauungsplan festgesetzten Bepflanzungen, Freiflächenbefesti-

gungen, Fahrflächen, Terrassen, Einfriedungen und sonstigen Nebenanlagen sind 

in einem Freiflächengestaltungsplan nachzuweisen und bis spätestens in einem 

Jahr nach Bezugsfertigkeit durchzuführen.  

Mit den Eingabeplänen sind ein Stellplatznachweis sowie genaue Höhenpläne vor-

zulegen, aus denen die Höhenfestsetzung der Gebäude hervorgeht. 

4 Auf die Beachtung folgender Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Schon-

dorf in ihrer jeweils gültigen Fassung wird hingewiesen: 

- Garagen- und Stellplatzsatzung 

- Abstandsflächensatzung 

- Einfriedungssatzung (mit Ergänzung gem. Festsetzung A 8.2) 

- Baumschutzverordnung 
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Nisthilfen für geschützte Vogelarten / Vogelschutz: Zur Kompensation des 

fortwährenden Quartiersverlusts für zahlreiche Vogel- und Fledermausarten sind bei 

allen Wohn- und Gewerbegebäuden ab 6 Meter Wandhöhe mind. 0,2 Quartiere je 

Laufmeter Fassadenlänge (Summe aller Fassaden) für Gebäudebrüter 

(Mauersegler, Haussperling, Hausrotschwanz, Fledermausarten) an der Ostfassade 

zu schaffen und dauerhaft zu unterhalten. Das Ergebnis der Berechnung ist 

aufzurunden.  

Zur Kompensation des Verlusts von Brutplätzen von baumbewohnenden Vogelarten 

ist pro Baugrundstück mind. 1 Nistkasten für Höhlenbrüter und 1 

Fledermausflachkasten an Bäumen in Süd- oder Ostausrichtung aufzustellen und 

dauerhaft zu unterhalten. Die Mindesthöhe der Nistkästen und Fledermauskästen 

beträgt dabei 2,5 m über Geländeoberkante. 

Gebäude sind vor Abriss oder Kernsanierung von einem Sachverständigen auf 

besonders und streng geschützte Arten zu untersuchen. Freistehende, an 

Gebäuden angebaute oder zwischen Gebäuden eingebundene Glaswände sind 

transluzent auszuführen oder mit geeigneten, sichtbaren Markierungen zu versehen. 

Beim Auffinden von Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sowie europäischer 

Vogelarten bei Fachkontrollen im Rahmen von Baumfällungen oder dem 

Gebäudeabriss sind die Bauarbeiten zu unterbrechen und das weitere Vorgehen mit 

der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt abzustimmen. 

6.2 Schutz von Insekten und Fledermäusen  

Für die Beleuchtung der Freiflächen und Straßenräume sollen nur LED-Leuchten 

mit einer Farbtemperatur von 2.700 bis 3.000 Kelvin oder Natriumdampflampen 

verwendet werden. Der Lichtstrahl soll nach unten gerichtet werden (Full-Cut-Off, 

voll abgeschirmte Leuchtengehäuse, FCO). Die Leuchtengehäuse sollen gegen das 

Eindringen von Spinnen und Insekten geschützt werden (Schutzart IP 54, staub- 

und spritzwassergeschützte Leuchte oder nach dem Stand der Technik 

vergleichbar). Die Oberflächentemperatur der Leuchtengehäuse soll 60 °C nicht 

übersteigen. Die Lichtpunkthöhe soll 4,5 m nicht überschreiten. 

 

 

 

D Hinweise durch Planzeichen 

1   bestehende Grundstücksgrenze 

2         532/4 Flurstücksnummer, z.B. 532/4 

3   bestehende Bebauung 

4   vorgeschlagene Grundstücksgrenze 

5   zu entfernende Grundstücksgrenze 
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5 Grünordnung 

5.1 Die Gemeinde kann den Eigentümer gemäß § 178 BauGB durch Bescheid 

verpflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 

entsprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des 

Bebauungsplans zu bepflanzen. 

5.2 Bei baulichen Maßnahmen im Kronenbereich von Bestandsbäumen sind die 

DIN 18920 (Schutz von Bäumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 

Straßen – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei 

Baumaßnahmen) zu beachten. 

5.3 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Straucharten wird empfohlen: 

 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 

Rosa arvensis (Feld-Rose) 

Salix caprea (Sal-Weide) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

6 Artenschutz 

6.1 Die Anforderungen des speziellen Artenschutzes gemäß § 44 BNatschG sind zu 

beachten. 

Rodungen, Gehölzrückschnitte/Rückschnitte bzw. auf den Stock setzen von 

Gehölzen sowie Baufeldräumungen dürfen nur außerhalb der Vogelbrutzeit im 

Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. vorgenommen werden, sofern vorab keine Kontrolle 

auf Fledermausbesatz und Brutvögel durch Fachpersonal stattgefunden hat.   

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. §§ 39 und 

44 BNatSchG dürfen Hecken, Gebüsche oder Gehölze nur vom 1. Oktober bis 28. 

Februar (außerhalb der Vogelbrutzeit) auf den Stock gesetzt oder entfernt werden. 

Vor der Entfernung von Bäumen sind diese – auch in der gesetzlich zulässigen Zeit 

aufgrund potentieller Fledermaus-Quartiere – von einem qualifizierten 

Sachverständigen auf Brutstätten und Höhlen zu überprüfen. Das Ergebnis der 

Prüfung ist der unteren Naturschutzbehörde vor der Fällung vorzulegen. Sollten 

während der Fällung besetzte Brutstätten oder Höhlen gefunden werden, sind die 

Fällarbeiten unverzüglich einzustellen und die untere Naturschutzbehörde ist zu 

informieren. 
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C Hinweise durch Text und Nachrichtliche Übernahmen 

1 Wasserwirtschaftliche Auflagen und Bedingungen 

1.1 Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren. 

Von Hang- bzw. Schichtwasser ist auszugehen. Alle Bauvorhaben sind gegen 

Hang- und Grundwasser zu schützen. Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen 

sollten Keller oder sonstige unterhalb des anstehenden Geländes liegende Räume 

wasserdicht (z.B. weiße Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden.  

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 

Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorge-

maßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem Wasser 

in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine angepasste Sockelhöhe von 

mind. 25 cm über Gelände wird empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren 

sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt 

werden. 

1.2 Alle Bauvorhaben sind vor Bezug an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage 

sowie an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Das Gebiet ist im Mischsystem 

erschlossen.  

Die Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Schicht-, Hang- und Dränwässer 

ist nicht zulässig. Auf die Entwässerungssatzung – EWS der Ammerseewerke gKU 

wird verwiesen. 

1.3 Für die Versickerung nicht verunreinigten Niederschlagswassers gelten 

grundsätzlich die Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung (NWFreiV) und die 

technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in das Grundwaser (TRENGW).  

Gesammeltes Niederschlagswasser ist über eine bewachsene Oberbodenschicht 

flächenhaft zu versickern.  

Kann die Flächenversickerung oder das Anlegen von Sickermulden aus 

Platzgründen nicht verwirklicht werden, so ist eine linienförmige versickerung über 

Rigolen oder Sickerrohre anzustreben. Die punktuelle Versickerung über 

Sickerschächte ist nur anzuwenden, wenn zwingende Gründe eine der 

vorgegannten Lösungen ausschließen. Bei einer unterirdischen 

Versickerungsanlage ist in jedem Fall eine ausreichende Vorreinigung 

vorzuschalten.  

Die Versickerung von Niederschlagswasser aus gewerblich und industriell genutzten 

Grundstücken bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der 

Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen ist.  

Ist eine Versickerung nicht möglich, so sind vor Einleitung des 

Niederschlagswassers in den Vorfluter auf den Baugrundstücken ausreichend 

bemessene Rückhaltungseinrichtungen zu schaffen (z.B. unterirdische 

Wasserbehälter oder naturnah gestaltete Teiche o.ä.).  

Bei der Planung und Ausführung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen sind 

die Grundsätze der Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungen gem. ATV-DVWK 

Merkblatt 153 zu beachten. 

1.4 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Oberflächenwasser nicht über Nachbar-

grundstücke abfließt. 
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2 Denkmalpflege 

Das Baugebiet befindet sich in der Nähe zu den Denkmälern D-1-81-139-1 (Kath. 

Pfarrkirche St. Anna) und D-1-81-139-12 (ehemaliges Schulhaus mit Landwirtschaft) 

2.1 Für jede Art von Veränderung an diesen Denkmälern und in ihrem Nähebereich 

gelten die Bestimmungen der Art. 4 - 6 DSchG. Das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege ist bei alle Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie 

Erlaubnisverfahren nach Art. 6 DSchG und bei allen baurechtlichen 

Genehmigungsverfahren, von denen Baudenkmäler/ Esembles unmittelbar oder in 

ihrem Nähebereich betroffen sind, zu beteiligen. 

2.2 Für die Durchführung einer Ausgrabung und evtl. Bodeneingriffe aller Art ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7 Abs. 1 DSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 

beantragen ist. Das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege ist in diesem Verfahren 

ggf. für die Formulierung der fachlichen Anforderungen zu konsultieren. Zur 

Vermeidung unbeobachteter Denkmalzerstörungen ist der Beginn des 

Oberbodenabtrags vom Träger des Vorhabens dem Bayer. Landesamt für 

Denkmalpflege anzuzeigen und die mit der archäologischen Dokumentation 

beauftragte Fachkraft zu benennen. 

 

2a Stromversorger 

 Mit Erdbewegungen beauftragte Firmen sind angehalten sich über eventuell vor-

handene Versorgungsleitungen zu erkundigen.  

Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten, da 

sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeiten eingeschränkt sind. Bäume 

und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes bis zu einem 

Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. 

3 Baueingaben: 

Die nach diesem Bebauungsplan festgesetzten Bepflanzungen, Freiflächenbefesti-

gungen, Fahrflächen, Terrassen, Einfriedungen und sonstigen Nebenanlagen sind 

in einem Freiflächengestaltungsplan nachzuweisen und bis spätestens in einem 

Jahr nach Bezugsfertigkeit durchzuführen.  

Mit den Eingabeplänen sind ein Stellplatznachweis sowie genaue Höhenpläne vor-

zulegen, aus denen die Höhenfestsetzung der Gebäude hervorgeht. 

4 Auf die Beachtung folgender Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Schon-

dorf in ihrer jeweils gültigen Fassung wird hingewiesen: 

- Garagen- und Stellplatzsatzung 

- Abstandsflächensatzung 

- Einfriedungssatzung (mit Ergänzung gem. Festsetzung A 8.2) 

- Baumschutzverordnung 
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Nisthilfen für geschützte Vogelarten / Vogelschutz: Zur Kompensation des 

fortwährenden Quartiersverlusts für zahlreiche Vogel- und Fledermausarten sind bei 

allen Wohn- und Gewerbegebäuden ab 6 Meter Wandhöhe mind. 0,2 Quartiere je 

Laufmeter Fassadenlänge (Summe aller Fassaden) für Gebäudebrüter 

(Mauersegler, Haussperling, Hausrotschwanz, Fledermausarten) an der Ostfassade 

zu schaffen und dauerhaft zu unterhalten. Das Ergebnis der Berechnung ist 

aufzurunden.  

Zur Kompensation des Verlusts von Brutplätzen von baumbewohnenden Vogelarten 

ist pro Baugrundstück mind. 1 Nistkasten für Höhlenbrüter und 1 

Fledermausflachkasten an Bäumen in Süd- oder Ostausrichtung aufzustellen und 

dauerhaft zu unterhalten. Die Mindesthöhe der Nistkästen und Fledermauskästen 

beträgt dabei 2,5 m über Geländeoberkante. 

Gebäude sind vor Abriss oder Kernsanierung von einem Sachverständigen auf 

besonders und streng geschützte Arten zu untersuchen. Freistehende, an 

Gebäuden angebaute oder zwischen Gebäuden eingebundene Glaswände sind 

transluzent auszuführen oder mit geeigneten, sichtbaren Markierungen zu versehen. 

Beim Auffinden von Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sowie europäischer 

Vogelarten bei Fachkontrollen im Rahmen von Baumfällungen oder dem 

Gebäudeabriss sind die Bauarbeiten zu unterbrechen und das weitere Vorgehen mit 

der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt abzustimmen. 

6.2 Schutz von Insekten und Fledermäusen  

Für die Beleuchtung der Freiflächen und Straßenräume sollen nur LED-Leuchten 

mit einer Farbtemperatur von 2.700 bis 3.000 Kelvin oder Natriumdampflampen 

verwendet werden. Der Lichtstrahl soll nach unten gerichtet werden (Full-Cut-Off, 

voll abgeschirmte Leuchtengehäuse, FCO). Die Leuchtengehäuse sollen gegen das 

Eindringen von Spinnen und Insekten geschützt werden (Schutzart IP 54, staub- 

und spritzwassergeschützte Leuchte oder nach dem Stand der Technik 

vergleichbar). Die Oberflächentemperatur der Leuchtengehäuse soll 60 °C nicht 

übersteigen. Die Lichtpunkthöhe soll 4,5 m nicht überschreiten. 

 

 

 

D Hinweise durch Planzeichen 

1   bestehende Grundstücksgrenze 

2         532/4 Flurstücksnummer, z.B. 532/4 

3   bestehende Bebauung 

4   vorgeschlagene Grundstücksgrenze 

5   zu entfernende Grundstücksgrenze 
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5 Grünordnung 

5.1 Die Gemeinde kann den Eigentümer gemäß § 178 BauGB durch Bescheid 

verpflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 

entsprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des 

Bebauungsplans zu bepflanzen. 

5.2 Bei baulichen Maßnahmen im Kronenbereich von Bestandsbäumen sind die 

DIN 18920 (Schutz von Bäumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 

Straßen – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei 

Baumaßnahmen) zu beachten. 

5.3 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Straucharten wird empfohlen: 

 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 

Rosa arvensis (Feld-Rose) 

Salix caprea (Sal-Weide) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

6 Artenschutz 

6.1 Die Anforderungen des speziellen Artenschutzes gemäß § 44 BNatschG sind zu 

beachten. 

Rodungen, Gehölzrückschnitte/Rückschnitte bzw. auf den Stock setzen von 

Gehölzen sowie Baufeldräumungen dürfen nur außerhalb der Vogelbrutzeit im 

Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. vorgenommen werden, sofern vorab keine Kontrolle 

auf Fledermausbesatz und Brutvögel durch Fachpersonal stattgefunden hat.   

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. §§ 39 und 

44 BNatSchG dürfen Hecken, Gebüsche oder Gehölze nur vom 1. Oktober bis 28. 

Februar (außerhalb der Vogelbrutzeit) auf den Stock gesetzt oder entfernt werden. 

Vor der Entfernung von Bäumen sind diese – auch in der gesetzlich zulässigen Zeit 

aufgrund potentieller Fledermaus-Quartiere – von einem qualifizierten 

Sachverständigen auf Brutstätten und Höhlen zu überprüfen. Das Ergebnis der 

Prüfung ist der unteren Naturschutzbehörde vor der Fällung vorzulegen. Sollten 

während der Fällung besetzte Brutstätten oder Höhlen gefunden werden, sind die 

Fällarbeiten unverzüglich einzustellen und die untere Naturschutzbehörde ist zu 

informieren. 
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C Hinweise durch Text und Nachrichtliche Übernahmen 

1 Wasserwirtschaftliche Auflagen und Bedingungen 

1.1 Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren. 

Von Hang- bzw. Schichtwasser ist auszugehen. Alle Bauvorhaben sind gegen 

Hang- und Grundwasser zu schützen. Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen 

sollten Keller oder sonstige unterhalb des anstehenden Geländes liegende Räume 

wasserdicht (z.B. weiße Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden.  

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 

Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorge-

maßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem Wasser 

in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine angepasste Sockelhöhe von 

mind. 25 cm über Gelände wird empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren 

sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt 

werden. 

1.2 Alle Bauvorhaben sind vor Bezug an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage 

sowie an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Das Gebiet ist im Mischsystem 

erschlossen.  

Die Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Schicht-, Hang- und Dränwässer 

ist nicht zulässig. Auf die Entwässerungssatzung – EWS der Ammerseewerke gKU 

wird verwiesen. 

1.3 Für die Versickerung nicht verunreinigten Niederschlagswassers gelten 

grundsätzlich die Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung (NWFreiV) und die 

technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in das Grundwaser (TRENGW).  

Gesammeltes Niederschlagswasser ist über eine bewachsene Oberbodenschicht 

flächenhaft zu versickern.  

Kann die Flächenversickerung oder das Anlegen von Sickermulden aus 

Platzgründen nicht verwirklicht werden, so ist eine linienförmige versickerung über 

Rigolen oder Sickerrohre anzustreben. Die punktuelle Versickerung über 

Sickerschächte ist nur anzuwenden, wenn zwingende Gründe eine der 

vorgegannten Lösungen ausschließen. Bei einer unterirdischen 

Versickerungsanlage ist in jedem Fall eine ausreichende Vorreinigung 

vorzuschalten.  

Die Versickerung von Niederschlagswasser aus gewerblich und industriell genutzten 

Grundstücken bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der 

Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen ist.  

Ist eine Versickerung nicht möglich, so sind vor Einleitung des 

Niederschlagswassers in den Vorfluter auf den Baugrundstücken ausreichend 

bemessene Rückhaltungseinrichtungen zu schaffen (z.B. unterirdische 

Wasserbehälter oder naturnah gestaltete Teiche o.ä.).  

Bei der Planung und Ausführung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen sind 

die Grundsätze der Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungen gem. ATV-DVWK 

Merkblatt 153 zu beachten. 

1.4 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Oberflächenwasser nicht über Nachbar-

grundstücke abfließt. 
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6   geplante Bebauung 

7   bereits abgerissene Bebauung 

8   Höhenlinien, mit Höhenangabe in Meter über Normalnull 

(Höhenbezugssystem DHHN12 (Status 100); gem. 

Vermessung vom 13.02.2009, GeoPlus GbR – Vermes-

sungsbüro, Landsberg), z.B. 495,5 m ü. NN;  

natürliches Gefälle bzw. Gelände gemäß Festsetzung 

A 5.1 

9  Böschung (gem. Vermessung vom 13.02.2009, GeoPlus 

GbR – Vermessungsbüro, Landsberg) 

E entfällt [Systemschnitte] 

F Nachrichtliche Übernahmen 

1   Einzeldenkmal mit Aktennummer 

Saalkirche, Pfarrkirche, katholische Kirche   

inkl. Bildstock, syn. Bildsäule, syn. Bildhäuschen, syn. Eh-

rensäule (D-1-81-139-1)  

Kath. Pfarrkirche St. Anna, Saalbau mit eingezogenem 

Polygonalchor und Chorflankenturm, erbaut 1499, Turm 

1716, Chor um 1680, Langhaus 1737 umgestaltet; mit 

Ausstattung; Bildstock, achteckiger Tuffpfeiler mit Later-

ne, spätgotisch, um 1500. 

Schulgebäude, syn. Schule, syn. Schulhaus  

(D-1-81-139-12)  

Ehem. Mittertennhof, dann Schulhaus mit Landwirtschaft, 

zweigeschossiger verputzter Ziegelbau mit Satteldach, im 

Kern 1712 (dendro.dat.), Umbau 1813 (dendro.dat.). 

2  Bodendenkmal  

Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde 

im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Anna in Oberschon-

dorf und ihrer Vorgängerbauten.  

(Aktennummer: D-1-7932-0140) 
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Nisthilfen für geschützte Vogelarten / Vogelschutz: Zur Kompensation des 

fortwährenden Quartiersverlusts für zahlreiche Vogel- und Fledermausarten sind bei 

allen Wohn- und Gewerbegebäuden ab 6 Meter Wandhöhe mind. 0,2 Quartiere je 

Laufmeter Fassadenlänge (Summe aller Fassaden) für Gebäudebrüter 

(Mauersegler, Haussperling, Hausrotschwanz, Fledermausarten) an der Ostfassade 

zu schaffen und dauerhaft zu unterhalten. Das Ergebnis der Berechnung ist 

aufzurunden.  

Zur Kompensation des Verlusts von Brutplätzen von baumbewohnenden Vogelarten 

ist pro Baugrundstück mind. 1 Nistkasten für Höhlenbrüter und 1 

Fledermausflachkasten an Bäumen in Süd- oder Ostausrichtung aufzustellen und 

dauerhaft zu unterhalten. Die Mindesthöhe der Nistkästen und Fledermauskästen 

beträgt dabei 2,5 m über Geländeoberkante. 

Gebäude sind vor Abriss oder Kernsanierung von einem Sachverständigen auf 

besonders und streng geschützte Arten zu untersuchen. Freistehende, an 

Gebäuden angebaute oder zwischen Gebäuden eingebundene Glaswände sind 

transluzent auszuführen oder mit geeigneten, sichtbaren Markierungen zu versehen. 

Beim Auffinden von Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sowie europäischer 

Vogelarten bei Fachkontrollen im Rahmen von Baumfällungen oder dem 

Gebäudeabriss sind die Bauarbeiten zu unterbrechen und das weitere Vorgehen mit 

der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt abzustimmen. 

6.2 Schutz von Insekten und Fledermäusen  

Für die Beleuchtung der Freiflächen und Straßenräume sollen nur LED-Leuchten 

mit einer Farbtemperatur von 2.700 bis 3.000 Kelvin oder Natriumdampflampen 

verwendet werden. Der Lichtstrahl soll nach unten gerichtet werden (Full-Cut-Off, 

voll abgeschirmte Leuchtengehäuse, FCO). Die Leuchtengehäuse sollen gegen das 

Eindringen von Spinnen und Insekten geschützt werden (Schutzart IP 54, staub- 

und spritzwassergeschützte Leuchte oder nach dem Stand der Technik 

vergleichbar). Die Oberflächentemperatur der Leuchtengehäuse soll 60 °C nicht 

übersteigen. Die Lichtpunkthöhe soll 4,5 m nicht überschreiten. 

 

 

 

D Hinweise durch Planzeichen 

1   bestehende Grundstücksgrenze 

2         532/4 Flurstücksnummer, z.B. 532/4 

3   bestehende Bebauung 

4   vorgeschlagene Grundstücksgrenze 

5   zu entfernende Grundstücksgrenze 
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 Kartengrundlage Geobasisdaten  Bayer. Vermessungsverwaltung 10/2022. 

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht ge-

eignet. 

 Maßentnahme Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 

keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind 

etwaige Differenzen auszugleichen. 

 

 Gemeinde Schondorf am Ammersee, den  ............................................  

 

  ............................................................................................ 

Alexander Herrmann, Erster Bürgermeister   
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5 Grünordnung 

5.1 Die Gemeinde kann den Eigentümer gemäß § 178 BauGB durch Bescheid 

verpflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 

entsprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des 

Bebauungsplans zu bepflanzen. 

5.2 Bei baulichen Maßnahmen im Kronenbereich von Bestandsbäumen sind die 

DIN 18920 (Schutz von Bäumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 

Straßen – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei 

Baumaßnahmen) zu beachten. 

5.3 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Straucharten wird empfohlen: 

 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 

Rosa arvensis (Feld-Rose) 

Salix caprea (Sal-Weide) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

6 Artenschutz 

6.1 Die Anforderungen des speziellen Artenschutzes gemäß § 44 BNatschG sind zu 

beachten. 

Rodungen, Gehölzrückschnitte/Rückschnitte bzw. auf den Stock setzen von 

Gehölzen sowie Baufeldräumungen dürfen nur außerhalb der Vogelbrutzeit im 

Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. vorgenommen werden, sofern vorab keine Kontrolle 

auf Fledermausbesatz und Brutvögel durch Fachpersonal stattgefunden hat.   

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. §§ 39 und 

44 BNatSchG dürfen Hecken, Gebüsche oder Gehölze nur vom 1. Oktober bis 28. 

Februar (außerhalb der Vogelbrutzeit) auf den Stock gesetzt oder entfernt werden. 

Vor der Entfernung von Bäumen sind diese – auch in der gesetzlich zulässigen Zeit 

aufgrund potentieller Fledermaus-Quartiere – von einem qualifizierten 

Sachverständigen auf Brutstätten und Höhlen zu überprüfen. Das Ergebnis der 

Prüfung ist der unteren Naturschutzbehörde vor der Fällung vorzulegen. Sollten 

während der Fällung besetzte Brutstätten oder Höhlen gefunden werden, sind die 

Fällarbeiten unverzüglich einzustellen und die untere Naturschutzbehörde ist zu 

informieren. 
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6   geplante Bebauung 

7   bereits abgerissene Bebauung 

8   Höhenlinien, mit Höhenangabe in Meter über Normalnull 

(Höhenbezugssystem DHHN12 (Status 100); gem. 

Vermessung vom 13.02.2009, GeoPlus GbR – Vermes-

sungsbüro, Landsberg), z.B. 495,5 m ü. NN;  

natürliches Gefälle bzw. Gelände gemäß Festsetzung 

A 5.1 

9  Böschung (gem. Vermessung vom 13.02.2009, GeoPlus 

GbR – Vermessungsbüro, Landsberg) 

E entfällt [Systemschnitte] 

F Nachrichtliche Übernahmen 

1   Einzeldenkmal mit Aktennummer 

Saalkirche, Pfarrkirche, katholische Kirche   

inkl. Bildstock, syn. Bildsäule, syn. Bildhäuschen, syn. Eh-

rensäule (D-1-81-139-1)  

Kath. Pfarrkirche St. Anna, Saalbau mit eingezogenem 

Polygonalchor und Chorflankenturm, erbaut 1499, Turm 

1716, Chor um 1680, Langhaus 1737 umgestaltet; mit 

Ausstattung; Bildstock, achteckiger Tuffpfeiler mit Later-

ne, spätgotisch, um 1500. 

Schulgebäude, syn. Schule, syn. Schulhaus  

(D-1-81-139-12)  

Ehem. Mittertennhof, dann Schulhaus mit Landwirtschaft, 

zweigeschossiger verputzter Ziegelbau mit Satteldach, im 

Kern 1712 (dendro.dat.), Umbau 1813 (dendro.dat.). 

2  Bodendenkmal  

Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde 

im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Anna in Oberschon-

dorf und ihrer Vorgängerbauten.  

(Aktennummer: D-1-7932-0140) 
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Nisthilfen für geschützte Vogelarten / Vogelschutz: Zur Kompensation des 

fortwährenden Quartiersverlusts für zahlreiche Vogel- und Fledermausarten sind bei 

allen Wohn- und Gewerbegebäuden ab 6 Meter Wandhöhe mind. 0,2 Quartiere je 

Laufmeter Fassadenlänge (Summe aller Fassaden) für Gebäudebrüter 

(Mauersegler, Haussperling, Hausrotschwanz, Fledermausarten) an der Ostfassade 

zu schaffen und dauerhaft zu unterhalten. Das Ergebnis der Berechnung ist 

aufzurunden.  

Zur Kompensation des Verlusts von Brutplätzen von baumbewohnenden Vogelarten 

ist pro Baugrundstück mind. 1 Nistkasten für Höhlenbrüter und 1 

Fledermausflachkasten an Bäumen in Süd- oder Ostausrichtung aufzustellen und 

dauerhaft zu unterhalten. Die Mindesthöhe der Nistkästen und Fledermauskästen 

beträgt dabei 2,5 m über Geländeoberkante. 

Gebäude sind vor Abriss oder Kernsanierung von einem Sachverständigen auf 

besonders und streng geschützte Arten zu untersuchen. Freistehende, an 

Gebäuden angebaute oder zwischen Gebäuden eingebundene Glaswände sind 

transluzent auszuführen oder mit geeigneten, sichtbaren Markierungen zu versehen. 

Beim Auffinden von Arten des Anhangs IV der FFH -Richtlinie sowie europäischer 

Vogelarten bei Fachkontrollen im Rahmen von Baumfällungen oder dem 

Gebäudeabriss sind die Bauarbeiten zu unterbrechen und das weitere Vorgehen mit 

der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt abzustimmen. 

6.2 Schutz von Insekten und Fledermäusen  

Für die Beleuchtung der Freiflächen und Straßenräume sollen nur LED-Leuchten 

mit einer Farbtemperatur von 2.700 bis 3.000 Kelvin oder Natriumdampflampen 

verwendet werden. Der Lichtstrahl soll nach unten gerichtet werden (Full-Cut-Off, 

voll abgeschirmte Leuchtengehäuse, FCO). Die Leuchtengehäuse sollen gegen das 

Eindringen von Spinnen und Insekten geschützt werden (Schutzart IP 54, staub- 

und spritzwassergeschützte Leuchte oder nach dem Stand der Technik 

vergleichbar). Die Oberflächentemperatur der Leuchtengehäuse soll 60 °C nicht 

übersteigen. Die Lichtpunkthöhe soll 4,5 m nicht überschreiten. 

 

 

 

D Hinweise durch Planzeichen 

1   bestehende Grundstücksgrenze 

2         532/4 Flurstücksnummer, z.B. 532/4 

3   bestehende Bebauung 

4   vorgeschlagene Grundstücksgrenze 

5   zu entfernende Grundstücksgrenze 
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 Kartengrundlage Geobasisdaten  Bayer. Vermessungsverwaltung 10/2022. 

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht ge-

eignet. 

 Maßentnahme Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 

keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind 

etwaige Differenzen auszugleichen. 

 

 Gemeinde Schondorf am Ammersee, den  ............................................  

 

  ............................................................................................ 

Alexander Herrmann, Erster Bürgermeister   
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5 Grünordnung 

5.1 Die Gemeinde kann den Eigentümer gemäß § 178 BauGB durch Bescheid 

verpflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 

entsprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des 

Bebauungsplans zu bepflanzen. 

5.2 Bei baulichen Maßnahmen im Kronenbereich von Bestandsbäumen sind die 

DIN 18920 (Schutz von Bäumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von 

Straßen – Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei 

Baumaßnahmen) zu beachten. 

5.3 Die Pflanzung folgender heimischer standortgerechter Straucharten wird empfohlen: 

 

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Cornus mas (Kornelkirsche) 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

Corylus avellana (Haselnuss) 

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) 

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) 

Ligustrum vulgare (Liguster) 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) 

Rosa arvensis (Feld-Rose) 

Salix caprea (Sal-Weide) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

6 Artenschutz 

6.1 Die Anforderungen des speziellen Artenschutzes gemäß § 44 BNatschG sind zu 

beachten. 

Rodungen, Gehölzrückschnitte/Rückschnitte bzw. auf den Stock setzen von 

Gehölzen sowie Baufeldräumungen dürfen nur außerhalb der Vogelbrutzeit im 

Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. vorgenommen werden, sofern vorab keine Kontrolle 

auf Fledermausbesatz und Brutvögel durch Fachpersonal stattgefunden hat.   

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. §§ 39 und 

44 BNatSchG dürfen Hecken, Gebüsche oder Gehölze nur vom 1. Oktober bis 28. 

Februar (außerhalb der Vogelbrutzeit) auf den Stock gesetzt oder entfernt werden. 

Vor der Entfernung von Bäumen sind diese – auch in der gesetzlich zulässigen Zeit 

aufgrund potentieller Fledermaus-Quartiere – von einem qualifizierten 

Sachverständigen auf Brutstätten und Höhlen zu überprüfen. Das Ergebnis der 

Prüfung ist der unteren Naturschutzbehörde vor der Fällung vorzulegen. Sollten 

während der Fällung besetzte Brutstätten oder Höhlen gefunden werden, sind die 

Fällarbeiten unverzüglich einzustellen und die untere Naturschutzbehörde ist zu 

informieren. 
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6   geplante Bebauung 

7   bereits abgerissene Bebauung 

8   Höhenlinien, mit Höhenangabe in Meter über Normalnull 

(Höhenbezugssystem DHHN12 (Status 100); gem. 

Vermessung vom 13.02.2009, GeoPlus GbR – Vermes-

sungsbüro, Landsberg), z.B. 495,5 m ü. NN;  

natürliches Gefälle bzw. Gelände gemäß Festsetzung 

A 5.1 

9  Böschung (gem. Vermessung vom 13.02.2009, GeoPlus 

GbR – Vermessungsbüro, Landsberg) 

E entfällt [Systemschnitte] 

F Nachrichtliche Übernahmen 

1   Einzeldenkmal mit Aktennummer 

Saalkirche, Pfarrkirche, katholische Kirche   

inkl. Bildstock, syn. Bildsäule, syn. Bildhäuschen, syn. Eh-

rensäule (D-1-81-139-1)  

Kath. Pfarrkirche St. Anna, Saalbau mit eingezogenem 

Polygonalchor und Chorflankenturm, erbaut 1499, Turm 

1716, Chor um 1680, Langhaus 1737 umgestaltet; mit 

Ausstattung; Bildstock, achteckiger Tuffpfeiler mit Later-

ne, spätgotisch, um 1500. 

Schulgebäude, syn. Schule, syn. Schulhaus  

(D-1-81-139-12)  

Ehem. Mittertennhof, dann Schulhaus mit Landwirtschaft, 

zweigeschossiger verputzter Ziegelbau mit Satteldach, im 

Kern 1712 (dendro.dat.), Umbau 1813 (dendro.dat.). 

2  Bodendenkmal  

Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde 

im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Anna in Oberschon-

dorf und ihrer Vorgängerbauten.  

(Aktennummer: D-1-7932-0140) 
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Verfahrensvermerke 

 Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 01.02.2023 die Änderung des Bebauungs-

plans beschlossen. 

 Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über den Vor-

entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 25.10.2023 hat in der Zeit 

vom 07.11.2023 bis 06.12.2023 stattgefunden. 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind am 06.11.2023 ent-

sprechend § 3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB unterrichtet und zur Äußerung bis 

06.12.2023 zum Vorentwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 

25.10.2023 aufgefordert worden. 

 Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 07.02.2024 wurde 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. im In-

ternet veröffentlich. 

 Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 07.02.2024 wur-

den die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. einge-

holt. 

 Die Gemeinde Schondorf am Ammersee hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 

……………….. die 1. Änderung des Bebauungsplans in der Fassung vom 

……………….. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.  

  Schondorf am Ammersee, den  .........................................  

 

   ..........................................................................................  

 (Siegel)  Alexander Herrmann, Erster Bürgermeister 

 Ausgefertigt 

  Schondorf am Ammersee, den  .........................................  

 

   ..........................................................................................  

 (Siegel)  Alexander Herrmann, Erster Bürgermeister 

 Der Satzungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung wurde am ……………. gemäß 

§ 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die 1. Änderung 

des Bebauungsplans mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienst-

stunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen 

Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 1. Änderung des Bebauungsplans ist 

damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.  

  Schondorf am Ammersee, den  .........................................  

 

   ..........................................................................................  

 (Siegel)  Sandra Meissner, Geschäftsstellenleiterin 
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 Kartengrundlage Geobasisdaten  Bayer. Vermessungsverwaltung 10/2022. 

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht ge-

eignet. 

 Maßentnahme Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; 

keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind 

etwaige Differenzen auszugleichen. 

 

 Gemeinde Schondorf am Ammersee, den  ............................................  

 

  ............................................................................................ 

Alexander Herrmann, Erster Bürgermeister   
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